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Mörlen erhält 45.000 Euro
aus dem Dorferneuerungsprogramm
Land fördert den Abriss der Brandruine in der Ortsmitte der Schwerpunktgemeinde
Hohen Besuch konnte Ortsbürgermeister Thomas Ax in 
dieser Woche in Mörlen begrüßen. Der SPD-Landtags-
abgeordnete und Landtagspräsident Hendrik Hering kam 
in die Gemeinde seines Wahlkreises, um eine Förderzu-
sage aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes 

zu übergeben. Für den Abriss und die Entsorgung der 
Brandruine in der Ortsmitte, bei dem förderfähige Kosten 
von rund 73.000 Euro angefallen sind, bekommt Mörlen 
bis zu 45.000 Euro aus dem Landeshaushalt. Das ent-
spricht einer Förderquote von 62%.

Landtagspräsident Hendrik Hering (links) übergibt dem Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Mörlen Thomas Ax den 
Bescheid der Förderzusage  Foto: Röder-Moldenhauer

Lesen Sie bitte im Innenteil weiter.
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Überfall - Polizei  ..............................................................  110
Notrufnummer der Feuerwehr
und Rettungsdienst Notarzt  ............................................  112
Rettungsdienst - Krankentransport (kein Notruf  ........  19222)
Giftnotzentrale  .........................................  Tel.: 06131/19 240
oder  ..............................................................  06131/232 466

■■ Ärztlicher Notfalldienst
Bereitschaftsdienstzentrale Hachenburg
Standort: DRK Krankenhaus Hachenburg, Alte Frankfurter 
Str. 10, 57627 Hachenburg, Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten:
Montag 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet
Versorgungsgebiet:
Alle Orte unserer Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

■■ Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer
........................................................................  0180/5040308
zu den üblichen Telefontarifen
Ansage des Notfalldienstes zu folgenden Zeiten:
Freitag und Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Samstag 8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr, an Feiertagen
von 8:00 Uhr bis zum nachfolgenden Tag 8:00 Uhr und
an Feiertagen mit einem Brückentag von
Donnerstag 8:00 Uhr bis Samstag 8:00 Uhr
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst kön-
nen Sie unter www.bzk-koblenz.de nachlesen.
Eine Inanspruchnahme des zahnärztlichen Notfalldienstes 
ist wie bisher nach telefonischer Vereinbarung möglich.

■■ Augenärzte
Der augenärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Rufnum-
mer 0180/5112066 zu erreichen.

■■ Tierärzte
Im Notfall ist der zuständige Tierarzt unter der Rufnummer 
jedes niedergelassenen Tierarztes zu erfragen.

■■ Notdienst-Apotheken
Unter den folgenden Rufnummern werden Ihnen drei dienst-
bereite Apotheken in der Umgebung Ihres Standortes mit 
vollständiger Adresse und Telefonnummer angesagt:
0180-5-258825 - Plz (0,14 €/pro Minute) vom Festnetz.
0180-5-258825 - Plz (max. 0,42 €/Mon.) Mobilfunknetz:
Wählen Sie einfach eine der o.g. Notdienstnummern und 
anschließend sofort die Postleitzahl des aktuellen Standor-
tes über die Telefontastatur (z.B. für Bad Marienberg 0180-5-
258825-56470).
Der aktuelle Notdienstplan ist auch auf der Internetseite 
www.lak-rlp.de der Landesapothekerkammer jederzeit abruf-
bar.
Ein Apothekenotdienst wechselt jeweils morgens um 
8.30 Uhr.

■■ Rettungsdienst/Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz
Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald
Servicenummer aus allen Ortsnetzen  ........................  19222

■■ Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung

Bei Störungen in der Wasserversorgung oder der Abwasser-
beseitigung ist der Bereitschaftsdienst der Verbandsgemein-
dewerke Tag und Nacht zu erreichen unter den Rufnummern
für das Wasserwerk  .......................................  0170/1889930
für das Klärwerk .............................................  0171/7777972

■■ Entstördienst bei Notfällen und 
technischen Störungen

Stromversorgung  ............................................  0261/2999-54
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der evm-Gruppe

Kabel-TV/Internet  .......................................  0261/20162-222
KEVAG Telekom GmbH

Gasversorung
wwn Westerwald-Netz GmbH  ........................  0800/6484848

NOTRUFE / BEREITSCHAFTSDIENSTE

Fortsetzung der Titelseite

„Als anerkannte Schwerpunktgemeinde in der Dorfer-
neuerung kann Mörlen grundsätzlich mit 60% Landes-
zuschuss rechnen, dass es jetzt etwas mehr wurde, ist 
für die Ortsgemeinde sehr erfreulich“, sagte Thomas Ax 
anlässlich des Treffens. „Die Gemeinde hat in den letz-
ten Jahren Beachtliches geleistet. Mörlen kann stolz 
sein, dass es gelungen ist, alle gemeindeeigenen Immo-
bilien zu modernisieren, dabei besonderen Wert auf 
Barrierefreiheit und Klimaschutz zu legen und diese 
Projekte ohne Schulden zu verwirklichen“, so der SPD-
Landtagsabgeordnete aus Hachenburg. „Besonders das 
Bürgerhaus ist ein Schmuckstück geworden und ich 
finde, es verdient große Anerkennung, dass die 
Gemeinde mit der Pelletheizung und der Photovoltaikan-
lage Vorreiter in Sachen Klimaschutz sind“, so Hering 
weiter.
Ortsbürgermeister Thomas Ax nutzte die Gelegenheit, 
sich bei Hendrik Hering für seine stets zuverlässige 

Unterstützung zu bedanken und bat ihn, Innenminister 
Lewentz und allen am Projekt beteiligten Mitarbeiterin-
nen des Landes von der Ortsgemeinde zu grüßen und 
für den Zuschuss zu danken.
Hintergrund:
Nach dem verheerenden Brand eines alten Fachwerk-
gebäudes im Januar 2017 war lange unklar, wie es mit 
der Ruine und dem Grundstück in der Ortsmitte weiter-
gehen kann. Als sich 2020 für die Gemeinde die Mög-
lichkeit eröffnete, dass das Grundstück zu erwerben und 
mit Hilfe des Landes den Abriss zu stemmen, hat der 
Gemeinderat unverzüglich diesem Ansinnen zuge-
stimmt. Die Verwaltung nutze das zweite Halbjahr 2020, 
um den Erwerb und die Ausschreibungen durchzuführen 
und so kann nicht einmal ein Jahr nach dem grundsätzli-
chen Ratsbeschluss schon der Abschluss des Projekts 
und die Förderzusage des Landes bekanntgegeben 
werden.
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Sozial- und Pflegedienste

- Anzeige -
■■ Pflegedienst Weingarten GmbH

Mittelgasse 1, Rennerod
Häusliche Krankenpflege
und außerklinische Intensivpflege
24 Stunden erreichbar:  ...............................  02664-990500
- Grundpflege / Behandlungspflege
- Häusliche Betreuungsangebote
- Hauswirtschaft, Menüservice
- Kostenlose Pflegeberatung
- Außerklinische Intensivpflege / Heimbeatmung

- Anzeige -
■■ Ambulanter Pflegedienst Klose

Telefon: 02664/90294

- Anzeige -
■■ DRK-Sozialstation Westerwald

- Menschlichkeit vor Ort -
Bornwiese 1, 56470 Bad Marienberg
(24-Std. Rufbereitschaft) .................................02661/95104-0
- Grund- und Behandlungspflege
- Hauswirtschaftliche Versorgung
- Betreuungsleistungen
- Tracheostoma / Portversorgung
Hausnotruf: .................................................... 02663/942755
DRK-Fahrdienst ...........................................07000-3755899
Menü-Service .................................................02663/9427-14

- Anzeige -
■■ Diakoniestation Hachenburg - Bad Marienberg

Pflegen, Beraten, Betreuen, medizinische Versorgung,
Tagesbetreuung, Hauswirtschaft und vieles mehr.
Über 40 Jahre Erfahrung-Gerne sind wir auch für Sie da!
24 Stunden erreichbar unter  ..................... Tel: 02662/9588-0

- Anzeige -

■■ Häuslicher Pflegedienst Klaus-Günter Balzer
Pflegeversicherung, Grund- und Behandlungspflege, 
hauswirtschaftliche Versorgung, Mahlzeitendienst, kos-
tenlose Pflegeberatung, Pflegenachweis nach § 37,3 
SGB XI, Krankenhausnachsorge, Urlaubs-/Verhinde-
rungspflege, 24-Stunden-Bereitschaft
Erreichbar rund um die Uhr unter Telefon:
02661/939677 (Neunkhausen); 02662/942666
(Hachenburg); Mobil: 0171/1712619

- Anzeige -
■■ Ambulantes Pflegeteam Vital GmbH

Pflege-, Beratungs- und Entlastungszentrum Theis
Gemeinsam sind wir stark!
Heike Theis & Team
- ambulante Krankenpflege u. medizinische Versorgung
- ambulante Betreuung nach §45
- hauswirtschaftliche Leistungen
- Vermittlung von behindertengerechten Wohnungen
www.pflegeentlastungszentrum.de
Lindenstraße 9, Pottum  .....................................  02664/8803

- Anzeige -
■■ Seniorengarten „Alte Schule“

mit dem iDeeCafé, ErzählCafé und StrandCafé
Solitäre Tagespflegeeinrichtung zur Entlastung pflegen-
der Angehöriger
- Qualifizierte Betreuung und pflegerische Versorgung
- Hauseigener Fahrdienst (Jetzt NEU: Rollstuhlfahrten!)
Heike Theis & Team  .....................................  02664 9975997
www.tagespflege-ideecafe.de
Schulstraße 20, 56459 Pottum

- Anzeige -
■■ Aktiv + GmbH - Mobile Pflege

Bismarckstr. 6, 56470 Bad Marienberg
Grund- und Behandlungspflege, Verhinderungspflege, pfle-
gerische Betreuung, Hilfe bei der Haushaltsführung, Pflege-
einsätze nach §37,3 SGB XI, kostenlose Pflegeberatung.
Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Telefon: 02661 9837780, www.aktivpluspflege.de

- Anzeige -
■■ Mobili Pflegeteam Hof

Alltagshilfe und Krankenpflege
24 Std.  .........................................................  02661/9169894

- Anzeige -
■■ Hombach Haushaltsservice

Saynische Str. 13, 57567 Daaden
Hauswirtschaftliche Versorgung nach  ....  §§45a u. b SGB XI,
Einzelbetreuung (Häuslichkeit)
Urlaubs/Verhinderungspflege, kostenlose Beratung
Tel.: 02743-9357518, Mobil 01 71 - 8 35 43 72
www.hombach-haushaltsservice.de

Beratungsdienste

■■ Kinderschutzdienst Westerwald 
- Deutsches Rotes Kreuz

Fachdienst für misshandelte und sexuell missbrauchte 
Kinder und Jugendliche und deren Angehörige
Tel.:  .........................................................  02662 / 96 97 46-0
Unsere telefonischen Sprechzeiten sind:
montags, dienstags und
donnerstags  ....................................  von 10.00 bis 12.00 Uhr

■■ Pflegestützpunkt Bad Marienberg
Beratung für kranke, behinderte und pflegebedürftige 
Menschen, sowie deren Angehörige
Der Pflegestützpunkt Bad Marienberg bietet für alle Betroffe-
nen und ihre Angehörigen unabhängige und neutrale Beratung 
rund um das Thema Pflege.
Wir helfen zum Beispiel bei Antragstellungen, unterstützen bei 
MDK-Begutachtungen zur Einstufung in einen Pflegegrad, 
informieren zu Leistungen der Pflege- und Krankenkassen-
kasse, sowie zu Angeboten aus medizinischen, pflegerischen 
und sozialen Berufsbereichen.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe brauchen!
Leider können wir coronabedingt derzeit keine Hausbesuche 
anbieten, wir unterstützen Sie aber per Telefon und Email 
und informieren an dieser Stelle, wenn persönliche Bera-
tungseinsätze wieder möglich sind.
Ihre Ansprechpartner:
Ester Werner, Dipl. Soz.päd., Pflegeberaterin
Telefon  .........................................................  02661-9178060
Mobil  ............................................................  0176-10138620
Mail: ester.werner@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Kurt Minge, Pflegeberater
Telefon  .........................................................  02661-9173940
Mobil  ............................................................  0152-09013865
Mail: kurt.minge@pflegestuetzpunkte-rlp.de

■■ Frauen gegen Gewalt e.V.
Notruf Frauen gegen Gewalt, Fachberatungsstelle gegen 
sexualisierte Gewalt, Tel. 02663/8678, E-Mail: frauennotruf@
notruf-westerburg.de
Interventionsstelle IST, Beratungsstelle gegen Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen, Tel. 02663/911353
E-Mail: intervention-ist@notruf-westerburg.de
Präventionsbüro RONJA,
Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen,
Tel. 02663/911823
E-Mail: praevention-ronja@notruf-westerburg.de
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Frauenzentrum Beginenhof, Kulturelle Veranstaltungen 
von Frauen für Frauen, Organisation von verschiedenen 
Frauengruppen, Tel. 02663/9419629
E-Mail: frauenzentrum-beginenhof@notruf-westerburg.de
Neustraße 43, 56457 Westerburg
www.notruf-westerburg.de

Büchereien

■■ Stadtbücherei Bad Marienberg
Büchting 3
Telefon:  ..........................................................  02661-939774
E-Mail: .................................  buecherei@bad-marienberg.de
Montag:  .....................................................  15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch:  .....................................................  9.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch:  ...................................................  17:00 - 19:00 Uhr
Freitag:  ......................................................  16.00 - 18.00 Uhr
Liebe Leser und Leserinnen,
je nach Entwicklung der Vorgaben im Zuge der Corona - 
Pandemie wissen wir im Moment nicht, ob die Bücherei 
geschlossen bleibt.
Wie bieten Ihnen an, von Ihnen per Telefon, E-Mail oder über 
unseren Online-Katalog (www.bibkat.de/bad-marienberg)
bestellte Bücher bereitzustellen.
Die Abholung erfolgt dann über unseren derzeitigen Eingang 
- kontaktlos.
Sie erreichen uns bis auf weiteres, zu den bekannten 
Öffnungszeiten, unter unserer oben angegebenen Tele-
fonnummer bzw. direkt in der Bücherei.
Wir sind zu den Öffnungszeiten vor Ort, auch Rückgabe 
ist möglich.
Neuanschaffungen:
Dirk Koch: Der Schützling
Dirk Koch, Altmeister der Recherche, der den Parteispen-
den- und Flick-Skandal aufgedeckt hat, legt eine neue atem-
beraubende Enthüllungsgeschichte vor: die größte Korrup-
tions- und Spionageaffäre der Bundesrepublik.
„Fichtel“ war der Deckname des erfolgreichsten DDR-Spions 
in Westdeutschland - Adolf Kanter. Er lieferte jahrzehntelang 
höchst kompromittierende Berichte über die Käuflichkeit 
bundesdeutscher Politiker nach Ostberlin. Als rechte Hand 
des Flick-Managers Eberhard von Brauchitsch schmierte er 
kräftig mit, auch den Kreis um den aufstrebenden Bundes-
kanzler Helmut Kohl. So wurde Ost-Agent Kanter zum „ 
Schützling“ der westdeutschen Politik. Umfangreiche Aus-
züge aus beschlagnahmten Akten und zahlreichen Gesprä-
chen geben tiefe Einblicke in dieses geschickt vertuschte 
Kapitel der Bundesrepublik, das heut wieder hochaktuell ist.
Syd Atlas: Das Jahr ohne Worte
„Sowohl als auch“ heißt das Cafe in Prenzlauer Berg, in dem 
Syd Theo kennenlernt. Theo ist Filmemacher, alleinstehend, 
charismatisch. Syd weiß sofort, dass es die Art von Liebe ist, 
die sie vermutlich nur einmal erleben wird. Die beiden ziehen 
zusammen, bekommen ein Kind, erleben das große Glück 
und überstehen kleine Krisen. Doch dann erhält Theo eine 
niederschmetternde Diagnose: ALS. Die Krankheit, an der 
auch Stephen Hawking litt. Von dem Mann, in den Syd sich 
einst verliebt hat, ist Tag für Tag weniger übrig. Und doch 
kämpft sie um ihn. Sie will das, was von ihrem Glück geblie-
ben ist, unbedingt bewahren. Bis sie eines Tages eine unge-
heuerliche Entdeckung macht.
Ann Napolitano: Der Morgen davor und das Leben danach
An einem Sommermorgen besteigen der zwölfjährige 
Edward und seine Familie ein Flugzeug, das sie von New 
York nach Los Angeles bringen soll. Auf halbem Weg über 
das Land stürzt das Flugzeug ab. Edward ist von einhundert-
zweiundneunzig Passagieren der einzige Überlebende. Was 
geschah in den Stunden davor? Wie geht sein Leben nach 
dem schmerzvollen Verlust weiter? Die atemberaubende 
Odyssee eines Jungen, dessen einsames Herz wieder ler-
nen muss zu lieben.

Lucinde Hutzenlaub: Drei Frauen und ein Sommer
Kurz vor ihrem 40. Geburtstag erfährt Kiki, dass der Mann, 
mit dem sie ihr Leben verbringen wollte, eine andere heira-
ten wird. Ausgerechnet da bittet ihre Mutter sie, sie zu einer 
Reise auf die Schwäbische Alb zu Kikis Tante zu begleiten. 
Kiki stimmt nur widerwillig zu. Doch an einem Sommerabend 
am See, als die letzten Sonnenstrahlen die flachen Steine 
am Ufer wärmen und Kiki den Duft reifer Himbeeren riecht, 
beginnt sie zu ahnen, warum Tante Elsie sich diesem Ort so 
verbunden fühlt. Und endlich erzählt Elsie ihr die tragische 
Geschichte ihrer großen Liebe Kurt, den sie in den letzten 
Kriegsjahren hier kennenlernte. Kiki fühlt, wie sich ihre Sicht 
auf viele Dinge im Leben ändert - besonders, als ihr der 
charmante Schreiner Jakob über den Weg läuft…
John Grisham: Der Polizist
Stu Kofer ist ein gewalttätiger Säufer. Eines Nachts kehrt er 
mit besonders schlechter Laune heim, streckt seine Freundin 
mit einem mächtigen Schlag nieder - und wird von ihrem 
Sohn erschossen: Notwehr oder Mord? Der Fall ist beson-
ders heikel, denn Stu Kofer ist Polizist. Sofort werden in der 
Stadt Rufe nach der Todesstrafe laut. Dabei ist der Täter 
gerade einmal 16 Jahre alt. Der Anwalt Jake Brigance über-
nimmt die Verteidigung, um den Jungen zu retten - und gerät 
bald selbst in größte Gefahr.
Bis bald in der Stadtbücherei!

■■ Gemeindebücherei Langenbach b. K.
Hauptstraße 16
Öffnungszeiten:
Dienstag: ...................................................  16.30 - 19.30 Uhr
Donnerstag:  ................................................  9.30 - 12.30 Uhr
E-Mail Adresse:  ........... buecherei-langenbach@gerthold.de
Tel.:  ............................................................  02661 / 9842900
Nimm dir Zeit für besondere Lesestunden
Barbara Leciejewski: Emma und Fritz
Die Geschichte einer ungelebten Liebe - herzzerreißend 
und tröstlich zugleich
1947: Emma ist überglücklich, dass ihr geliebter Fritz doch 
noch aus dem Krieg in ihr Heimatdorf zurückgekehrt ist. 
Schon lange sind sie ein Paar, nun fiebert Emma der Heirat 
entgegen. Doch der Krieg hat einen Schatten auf Fritz‘ Seele 
gelegt, gegen den nicht einmal Emma mit all ihrer Liebe 
ankommt. Und dann, in der Nacht, die eigentlich die glück-
lichste ihres Lebens sein sollte, geschieht etwas Schreckli-
ches, das alles verändert.
2018: Marie ist mit ihrem Mann neu nach Oberkirchbach gezo-
gen und lernt nach und nach die Einwohner des Dörfchens 
kennen. Auch den 92-jährigen griesgrämigen Fritz Draudt und 
die ebenso alte Emma Jung, die am entgegengesetzten Ende 
des Dorfes lebt. Marie erfährt, dass die beiden seit fast siebzig 
Jahren nicht miteinander gesprochen haben. Dabei wollten sie 
einst heiraten. Marie nimmt sich vor, Fritz und Emma wieder 
miteinander zu versöhnen, bevor es zu spät ist.
(Eine wirklich wunderschöne Geschichte, bei der „frau“ ab 
und zu ein Taschentuch benötigt)
Ciara Geraghty: Das Leben ist zu kurz für irgendwann
Terry und Iris sind beste Freundinnen und würden durchs 
Feuer füreinander gehen. Aber Iris ist krank. So krank, dass 
sie sich heimlich entschließt, ihr Leben in der Schweiz zu 
beenden, solange sie es noch kann. Als Terry feststellt, dass 
Iris auf dem Weg dorthin ist, zögert sie keine Sekunde. Mit 
ihrem betagten Dad im Auto holt sie Iris gerade noch am 
Hafen von Dublin ein. Die drei begeben sich auf eine aben-
teuerliche Reise durch England und Frankreich, und was die 
schlimmsten Tage in Terrys Leben hätten werden können, 
werden ihre besten. Denn durch Iris entdeckt sie ungeahnte 
Seiten an sich - und dass es ein Geschenk ist, unser Leben 
zu leben, jeden Tag und bis zum letzten Tag.
(„Sehr lustig, sehr bewegend und ohne jegliche Sentimenta-
lität.“ Irish Times)
Heike Duken: Denn Familie sind wir trotzdem
Die Schatten der Vergangenheit reichen weit in der Familie 
Fux - von 1925, als zwei Brüder schon als kleine Jungen zu 
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Soldaten erzogen werden und in den Dreißigerjahren ent-
scheiden müssen, auf welcher Seite sie stehen, bis zum 
heutigen Tag. Ina, die Tochter des einen Bruders, entfremdet 
sich von ihrer Familie und ihrer Geschichte. Sie wird mit 
neunzehn schwanger und beschließt, ihre Tochter Floh trotz 
der fehlenden Unterstützung des Vaters alleine großzuzie-
hen. Als junge Frau stellt Floh, angetrieben vom Zorn auf 
den unerreichbaren Vater, auf Staat und Gesellschaft, 
Recherchen über ihre Familie an. Was sie entdeckt und dass 
sie selbst schwanger wird, verändert alles. Die Geschichte 
droht sich zu wiederholen, doch Floh ist entschlossen, 
zusammen mit ihrem Großvater den Fluch des Gestern zu 
überwinden und nach dem zu suchen, was Familie trotz 
allem zusammenhält.
(Eine Geschichte von Müttern und Töchtern, Schuld und Ver-
gebung und der Frage, wie wir zu den Menschen werden, 
die wir sind.
Inspiriert von der wahren Familiengeschichte von Heike Duken.)

■■ Gemeindebücherei Neunkhausen
Öffnungszeiten:
Dienstags  .....................................................  16:30h - 18:30h
Donnerstag  ..................................................  17.00h - 19.00h
Neue Bücher in unserem Bestand:
tiptoi® Vorschulwissen
Spielerische Vorbereitung auf den Schulstart
Hugo, der lustige Dino, sorgt für viel Spaß im Kindergarten: 
Im Sitzkreis reimen die Kinder mit ihm, beim Schattentheater 
erkennen sie Gegenstände an ihren Umrissen und im Sand-
kasten ordnen sie den Formen die passenden Sandförm-
chen zu. Mit tiptoi lernen Vorschulkinder alle wichtigen Basis-
kenntnisse für den Schulanfang: Wahrnehmung von Farben 
und Formen, logisches Denken und Kombinationsvermögen, 
Konzentration und Merkfähigkeit, Erkennen und Vergleichen, 
Wortschatzerweiterung und genaues Zuhören.
tiptoi Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.
tiptoi® Uhr und Zeit
Die Zeit ist überall, auch im Alltag von Paula und Moritz. Die 
Hauptfiguren begleiten die Kinder durch das Buch und erfah-
ren unter anderem, was Stunden und Minuten sind, wie man 
sie auf der Uhr richtig abliest und was bei Paulas Freunden 
an den verschiedenen Wochentagen los ist. Außerdem kön-
nen die Kinder durch die vier Jahreszeiten, einmal um die 
Welt und mit Oma in die Vergangenheit reisen.
tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.

■■ Kath. Öffentliche Bücherei Nistertal - 
neben der Pfarrkirche

Unsere Öffnungszeiten:
Mittwoch  ............................................  17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Freitag ................................................  17.00 Uhr - 19.00 Uhr
am 14.05. (Freitag nach Himmelfahrt) bleibt die Bücherei 
geschlossen
Telefon  .....................................................  02661 - 916 52 35
E-Mail  .................................. buecherei-nistertal@freenet.de
Homepage  .................................  www.buecherei-nistertal.de
Hier erfahren sie Neuigkeiten und können alle ausleihbaren 
Medien aus unserem Bestand rund um die Uhr einsehen.
Sie haben zur Zeit folgende Möglichkeiten, während unserer 
Öffnungszeiten mittwochs und freitags von 17.00 - 19.00 Uhr 
unsere Medien auszuleihen: Vereinbaren Sie während der 
Öffnungszeiten einen Einzeltermin oder reservieren Sie Ihre 
gewünschten Medien telefonisch während unserer Öffnungs-
zeiten oder direkt über Ihr Leserkonto auf unserer Hompage 
buecherei-nistertal.de unter dem Stichwort Medienkatalog, 
per E-Mail über. buecherei-nistertal@freenet.de. Bitte den-
ken Sie daran - auch wenn Sie nichts ausleihen wollen - aus-
geliehene Medien wieder zurückzubringen. Die anderen 
Leser*innen warten schon darauf!
Elizabeth Gilbert: City of Girls
Elizabeth Gilbert, Autorin des Weltbestsellers „Eat Pray 
Love“, schenkt uns mit ihrem Roman „City of Girls“ eine 
„Hymne auf die Freuden des Lebens.“ (Evening Standard)

Das Leben ist wild und gefährlich. Wer sich ihm kopfüber 
anvertraut, gerät in einen Wirbel von Leidenschaft und Liebe. 
So geschieht es Vivian, die aus der Provinz in die große 
Stadt geschickt wird. Über Nacht findet sie sich im Glamour 
New Yorks wieder - in den turbulenten Vierzigern mit Musi-
cals, Bars, Jazz und Gangstern. Als ihr im Privaten ein Feh-
ler unterläuft, kommt es zu einem öffentlichen Skandal, der 
ihre Welt auf den Kopf stellt. Sie wird Jahre brauchen, um ihn 
zu verstehen.
Vivian findet schließlich einen Anker in ihrer besten Freundin 
Marjorie. Gemeinsam eröffnen sie das exklusivste Schneidera-
telier der Stadt. Tagsüber näht Vivian mit Hingabe und Phanta-
sie die schönsten Brautkleider Manhattans, abends feiern sie 
gemeinsam Partys auf dem Dach. Und sie findet einen Weg, 
alles wieder gut zu machen, ohne sich untreu zu werden.
Der Roman, von den Medien als betörender Mix aus Charme 
und Witz gefeiert, stand nach Erscheinen monatelang auf 
der „New York Times“-Bestsellerliste.
Quelle: Borromedien
Peter Prange: Das Bernstein Amulett
Der große, als TV-Zweiteiler verfilmte Bestseller mit Gesamtau-
flage von weit über 1 Mio. Exemplaren: jetzt wieder lieferbar!
Ein Schicksal, wie nur in Deutschland zu finden ist. Barbaras 
Geschichte beginnt im Oktober 1944 und schließt im Okto-
ber 1990. Ihre Familie wird durch den Zweiten Weltkrieg aus-
einandergerissen und kann erst ein halbes Jahrhundert spä-
ter wieder zusammenfinden. Dazwischen liegen die Jahre 
des nackten Überlebenskampfes unmittelbar nach dem 
Krieg, des Kalten Krieges, des sich Arrangierens in verschie-
denen Welten - bis zur Wiedervereinigung 1989. Für Barbara 
scheint es nur eine Wahl zu geben, die Wahl zwischen Ver-
nunft und Verlangen. Die Wahl zwischen zwei Männern, zwi-
schen Westen und Osten... Quelle: Borromedien
Peter Prange: Winter der Hoffnung
Wie alles begann - der Roman für alle, die Peter Pranges 
Bestseller „Unsere wunderbaren Jahre“ liebten.Deutschland 
im Hungerwinter 46. Gelähmt von den Schrecken des verlo-
renen Krieges und der Angst vor einer ungewissen Zukunft, 
fehlt es den Menschen an allem, was sie zum Leben brau-
chen. Selbst Ulla, Tochter eines Fabrikanten, leidet mit ihrer 
Familie Not. Das baldige Weihnachtsfest erscheint da wie ein 
Licht in der Finsternis. In dieser Zeit veranstaltet Tommy 
Weidner, ein „Bastard“, der nicht mal den Namen seines 
Vaters kennt, Tanzabende gegen Lebensmittelspenden. 
Dabei lernt er Ulla kennen. Für ihn ist es Liebe auf den ers-
ten Blick, auch sie ist von seinem Charme verzaubert. Doch 
hat ihre Liebe eine Zukunft? Alles spricht dagegen. Bis der 
Firma Wolf die Demontage droht, und Ullas Vater ausgerech-
net Tommys Hilfe braucht...Die Vorgeschichte zum Bestseller 
und ARD-TV-Erfolg „Unsere wunderbaren Jahre“. Peter 
Prange ist der Erzähler deutscher Geschichte. Mit diesem 
Roman schlägt er
die Brücke von der Kriegs- zur Wirtschaftswunderzeit.
Quelle: Borromedien

■■ Gemeindebücherei Norken
Geöffnet: dienstags 18 bis 19 Uhr
Buchtipps:
Neue Kriminalromane
Ruth Ware: Hinter diesen Türen
Rowan Caine nimmt eine Stelle als Kindermädchen in einem 
einsam gelegenen Haus in Schottland an, bei einer schein-
bar perfekten Familie mit vier Töchtern. Doch ihr Traumjob 
wird für Rowan zum Alptraum. Die Atmosphäre im Haus ist 
extrem unheimlich. Sie fühlt sich ständig beobachtet - nicht 
nur von den Überwachungskameras, die in jedem Zimmer 
hängen. Das Verhalten der Kinder wird immer seltsamer. Bis 
es einen tragischen Todesfall gibt. Und Rowan unter Mord-
verdacht gerät.
Sandra Brown: Sein eisiges Herz
Rye Mallet verdient sein Geld als Auftragspilot, er ist bekannt 
dafür, Tag und Nacht bei ungünstigem Wetter zu fliegen und 
keine Fragen zu stellen. Sein nächster Auftrag: Eine mysteri-
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Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Der Bau- und Umweltausschuss der Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg wird zu einer Sitzung auf Mittwoch, 19. Mai 
2021, 18:00 Uhr eingeladen. Die Sitzung wird als Videokon-
ferenz durchgeführt. Diese Vorgehensweise wurde durch § 
35 Absatz 3 GemO für Notsituationen wie die Corona-Pan-
demie ermöglicht, wenn vorher zwei Drittel der Mitglieder 
des Ausschusses zugestimmt haben, was hier der Fall ist.
Tagesordnung
Nichtöffentlicher Teil
1. Vorstellung der Klimaschutzmanagerin
2. Ermächtigungsbeschluss DigitalPakt Schule - Auftrags-

vergaben durch den Bürgermeister
3. Ermächtigungsbeschluss Prüfung elektrischer Betriebs-

mittel & stationärer Anlagen - Auftragsvergaben durch 
den Bürgermeister

4. Umsetzung des Haushalts 2021
5. Kenntnisgaben / Verschiedenes

Andreas Heidrich, Bürgermeister

■■ Bekanntmachung der Verbandsgemeinde 
Bad Marienberg nach § 97 Abs. I 
Gemeindeordnung (GemO)

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung für das Jahr 2021 mit dem Nachtragshaus-
haltsplan und seinen Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 
2021 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anla-
gen habe ich dem Verbandsgemeinderat zugeleitet.
1. Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 

Jahr 2021 liegt mit dem Nachtragshaushaltsplan und sei-
nen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten 
der Verbands gemeindeverwaltung Bad Marienberg in der 
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirbur-
ger Straße 4, 56470 Bad Marienberg, Zimmer 303, bis 
zur Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaus-
haltssatzung durch den Verbandsgemeinderat zur Ein-
sichtnahme aus.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsge-
meinde Bad Marienberg haben die Möglichkeit, innerhalb 
von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg Vorschläge 
zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Jahr 2021 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und sei-
nen Anlagen, einzureichen.
Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeinde-
verwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, 56470 
Bad Marienberg zu richten.
Der Verbandsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem 
Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung über 
die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in 
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Verbandsgemeinde Bad Marienberg,  Andreas Heidrich
14.05.2021  Bürgermeister

öse schwarze Kiste muss in eine völlig vom Nebel einge-
schlossene Stadt in Georgia gebracht werden. Auf der Land-
straße im Nirgendwo wartet Dr. Brynn O’Neal auf die 
wertvolle Fracht. Rye mischt sich für gewöhnlich nicht in die 
Geschäfte seiner Kunden ein - doch die rätselhafte Brynn 
übt eine unerklärliche Anziehungskraft auf ihn aus. Als den 
beiden klar wird, dass es Menschen gibt, die für den Inhalt 
der schwarzen Kiste über Leichen gehen würden, müssen 
sie einander vertrauen, um die Fracht und sich selbst zu 
schützen.

Amtliche Bekanntmachungen

Verbandsgemeinde

■■ Öffnungszeiten der 
Verbandsgemeindeverwaltung

Verwaltung
Falls ein persönlicher Besuch erforderlich ist, bitten wir 
um eine telefonische Terminvereinbarung unter der Ruf-
nummer 02661-6268-0.
Das Standesamt erreichen Sie direkt unter der Nummer 
02661-6268-222.

Bürgerbüro
Für einen Besuch im Bürgerbüro ist keine Terminvereinba-
rung nötig!
montags, dienstags und donnerstags  .... 07:30 bis 18:00 Uhr
mittwochs und freitags  ........................... 07:30 bis 12:00 Uhr
Kontakt
Verbandsgemeindeverwaltung, Kirburger Straße 4, 56470 
Bad Marienberg
Telefon  ............................................................  02661 6268 0
Fax  ..............................................................  02661 6268 201
E-Mail  ................... verbandsgemeinde@bad-marienberg.de
Internet  ..........................................  www.bad-marienberg.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Werkausschusses 
der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Der Werkausschuss der Verbandsgemeinde Bad Marienberg 
wird zu einer Sitzung auf Donnerstag, 20. Mai 2021, 18:00 
Uhr eingeladen. Die Sitzung wird als Videokonferenz durch-
geführt. Diese Vorgehensweise wurde durch § 35 Absatz 3 
GemO für Notsituationen wie die Corona-Pandemie ermög-
licht, wenn vorher zwei Drittel der Mitglieder des Ausschus-
ses zugestimmt haben, was hier der Fall ist.
Tagesordnung
A. Nichtöffentlicher Teil
1. Auftragsvergabe: Erschließung Neubaugebiet „Ober dem 

Neuen Garten“ 3. BA, „Bergstraße“, Kirburg
2. Kenntnisgaben / Verschiedenes

Andreas Heidrich, Bürgermeister

Abgabe Wäller Blättchen !!!
Aufgrund von Pfingsten verschiebt sich der Abgabeschluss wie folgt:

Wäller Blättchen Nr. 21 (28.05.)     Freitag, 21.05. - 11.00 Uhr 

Wir bitten um Beachtung!



Wäller Blättchen 7 Nr. 19/2021

 

Verbandsgemeindekasse Bad Marienberg 
Wir erinnern an die Zahlung der zum 15.05.2021 fälligen Steuern und Abgaben:  

• Grundsteuer B • Hundesteuer • Gewerbesteuer 
• Grundsteuer A / Landwirtschaftskammerbeitrag 

• Gebühren und Beiträge für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
 

Durch pünktliche Zahlung zum angegebenen Fälligkeitstermin ersparen Sie sich eine Mahnung sowie 
die gesetzlich vorgeschriebene Festsetzung von Mahngebühren, Säumniszuschlägen und evtl. 
Vollstreckungskosten.  

Bitte geben Sie bei allen Überweisungen Ihr Kassenzeichen / Ihre Kunden-Nr. an. 

Bankverbindungen der Verbandsgemeindekasse: 

               Nassauische Sparkasse  
               IBAN:  DE47 5105 0015 0920 0290 00 
               BIC:    NASSDE55XXX 

                Sparkasse Westerwald-Sieg 
                IBAN:  DE56 5735 1030 0000 0240 00 
                BIC:    MALADE51AKI 

  
               Westerwald Bank eG 
               IBAN:  DE57 5739 1800 0040 0030 02 
               BIC:    GENODE51WW1 

                Commerzbank AG 
                IBAN:  DE79 4608 0010 0391 1111 00 
                BIC:    DRESDEFF460 

  
  

Bei Teilnahme am Lastschriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) buchen wir die fälligen Beträge von 
Ihrem Girokonto ab. Da der 15.05.2021 auf einen Samstag fällt, ziehen wir die Lastschriften am 
darauffolgenden Werktag, also am 17.05.2021, ein. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung.  

 

Vordrucke zur Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren oder auch zur Änderung Ihrer 
Bankverbindung erhalten Sie bei der Verbandsgemeindekasse Bad Marienberg oder unter 
www.bad-marienberg.de/buergerservice/sepa. 
 

 

 

 

 

Bild: Verbandsgemeindekasse 
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Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg 
 
Wasserversorgung 
Abwasserbeseitigung 
     
 
 
 

Wasserzählerwechsel nach dem Eichgesetz 
 

 
 
Nach den Vorschriften des Eichgesetzes sind die Wasserversor-
gungsunternehmen verpflichtet, alle Hauswasserzähler in einem 
Turnus von sechs Jahren auszutauschen. Ob ein Wechsel Ihres 
Wasserzählers ansteht, können Sie auf der Eichplakette, die in 
der Regel auf der Unterseite des Zählerdeckels aufgebracht ist, 
ablesen. 
 

In der Zeit vom 17.05.2021 bis voraussichtlich 09.07.2021 wird die von den Verbands-
gemeindewerken beauftragte Firma Schenk GmbH, 57539 Bitzen, ein auf solche Arbeiten spe-
zialisiertes Unternehmen, die zum Auswechseln anstehenden Wasserzähler im Bereich der 
Verbandsgemeinde Bad Marienberg austauschen. Kosten entstehen hierfür nicht. 
 

Wir bitten alle Hauseigentümer, Pächter und Mieter, den Mitarbeitern der Firma Schenk GmbH 
den ungehinderten Zugang zu den Wasserzählern zu ermöglichen, um einen zügigen und rei-
bungslosen Wasserzählerwechsel durchführen zu können. 
 

              So bitte nicht!                                            Besser so: 

                                
 
Wichtiger Hinweis: 
Infolge der Corona-Pandemie gelten für das o. a. Fachunternehmen strenge Hygiene-
vorschriften. Die Einhaltung der allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen sind 
selbstverständlich. Darüber hinaus erfolgt eine Handdesinfektion vor und nach jedem Kun-
denbesuch. Die Berührung von Oberflächen wird auf das absolut Notwendigste reduziert.  
 
Sollten Sie dennoch den Wasserzählerwechsel in der jetzigen Situation nicht wünschen, kom-
men Sie bitte auf uns zu. Wir werden diesen dann zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.  
  
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Tel.: 02661/6268-366 oder -367). 
 
Bad Marienberg, 04.05.2021  
Sabine Schlosser (kaufm. Werkleiterin) 
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■■ Fundsachen 
1 Schlüsselring mit zwei Schlüsseln
(evtl. Auto- und Tankschlüssel)
Fundort: Bad Marienberg Atriumparkplatz
Fundtag: 11.04.2021
1 Schlüsselbund mit 8 Schlüsseln, SWR 
4 Wagenchip, Metallanhänger Stier
Fundort: Bad Marienberg, Jahnstraße, 
Autowaschplatz
Fundtag: 29.04.2021
1 Schlüsselring mit einem Schlüssel „Burkey“
Fundort: Bad Marienberg, Kirburger Straße, ZOB
Fundtag: 28.04.2021
1 Scanner (evtl vom Paketdienst)
Fundort: Bad Marienberg/Stockhausen-Illfurth, im Graben
Fundtag: 21.04.2021
1 Ohrhörerteil (weiß, Bluetooth)
Fundort: Bad Marienberg, Schulhof Realschule
Fundtag: 12.04.2021
Weitere Auskünfte erteilt das Bürgerbüro der Verbandsge-
meindeverwaltung Bad Marienberg
Telefon: 02661 /6268 - 280

■■ Bekanntmachung über die 
Feststellung der Jahresabschlüsse 
2019 gemäß § 114 Abs. 2 GemO

Die Gremien der Gemeinden und Zweckverbände haben die 
Jahresabschlüsse 2019 geprüft und festgestellt:

Datum des
Feststellungs-

beschlusses
1 Verbandsgemeinde Bad Marien-

berg
28.09.2020

2 Stadt Bad Marienberg 02.11.2020
3 Ortsgemeinde Bölsberg 21.09.2020
4 Ortsgemeinde Dreisbach 18.09.2020
5 Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen 17.12.2020
6 Ortsgemeinde Großseifen 19.11.2020
7 Ortsgemeinde Hahn b.M. 25.02.2021
8 Ortsgemeinde Hardt 22.10.2020
9 Ortsgemeinde Hof 11.12.2020
10 Ortsgemeinde Kirburg 15.09.2020
11 Ortsgemeinde Langenbach b.K. 21.09.2020
12 Ortsgemeinde Lautzenbrücken 29.10.2020
13 Ortsgemeinde Mörlen 21.08.2020
14 Ortsgemeinde Neunkhausen 31.08.2020
15 Ortsgemeinde Nisterau 08.12.2020
16 Ortsgemeinde Nistertal 25.11.2020
17 Ortsgemeinde Norken 27.08.2020
18 Ortsgemeinde

Stockhausen-Illfurth
15.09.2020

19 Ortsgemeinde Unnau 17.09.2020
20 Kindergartenzweckverband 

Neunkhausen
08.12.2020

Ebenso wurde die Entlastung des verantwortlichen Perso-
nenkreises im Sinne von § 114 GemO beschlossen.
Die einzelnen Jahresabschlüsse liegen gemäß § 114 Abs. 2 
Satz 2 GemO in der Zeit vom 17.05.2021 bis einschließlich 
26.05.2021 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Mari-
enberg, Kirburger Straße 4, 56470 Bad Marienberg, Zimmer 
304, während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis 
freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags von 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.
Wegen der Corona-Pandemie bitten wir um eine Terminver-
einbarung per Telefon (02661/ 6268-351) oder per E-Mail 
andreas.schnell2@bad-marienberg.de
Bad Marienberg, 05.05.2021   Andreas Heidrich
Verbandsgemeindeverwaltung   Bürgermeister
Bad Marienberg

Saunadorf

Schwimmbad

Bistro

Wellness und Day Spa

Wohnmobilpark

Die aktuellen Lockerungen betreffen leider keine
Schwimmbäder und Saunen. Gemeinsam müssen wir 
die Neuinfektionen in den Griff bekommen. 
Bleiben Sie deshalb gesund und besonnen. 

Alle Eintrittskarten und Gutscheine behalten ihre 
Gültigkeit und werden um die Dauer der Schließungs- 
zeit verlängert.

Für eine Eröffnung, auch im „Corona-Modus“ mit 
umfangreichem Hygienekonzept, ist alles vorbereitet.  
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!
 
Ihr MarienBad-Team

DAS MARIENBAD MUSS 
GESCHLOSSEN BLEIBEN!

        ... h
ier geht‘s mir gut!

MarienBad · Bismarckstr. 65 · 56470 Bad Marienberg · Tel. 02661 1300
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■■ Umbau der Wälder erfordert die Mithilfe 
aller Bürgerinnen und Bürger

Nach dem Winter erwacht in diesen Wochen die Natur wie-
der zum Leben. In den vom Borkenkäfer befallenen Fichten-
beständen bietet sich jedoch ein trostloses Bild. Im Interesse 
Aller soll auf den entstandenen Kahlflächen auch möglichst 
schnell wieder Wald entstehen.
„Waldbesitzer und Forst entscheiden je nach Standort, ob 
auf den betroffenen Flächen eine Neuanpflanzung bestimm-
ter Baumarten erfolgen oder diese der Natur überlassen 
werden (Naturverjüngung)“, erläutert Hegeringleiter Guido 
Jacobs. „Damit sich die jungen Pflanzen möglichst schnell 
entwickeln können, bedürfen sie besonderen Schutzes. Zum 
Schutz vor Wildverbiss sprechen sich Waldbesitzer, Förster 
und Jäger über Schwerpunkte für die Jagd ab. Dort werden 
entsprechende jagdliche Einrichtungen platziert“, verdeut-
licht der Leiter des Hegerings Bad Marienberg.
In vielen Westerwälder Gemeinden helfen Bürger bei der 
Neuanpflanzung von Bäumen und Gestaltung der Aufwuchs-
flächen. Verjüngungsflächen und bepflanzte Flächen werden 
Forstkulturen. Sie sind im Landeswaldgesetz besonders 
geschützt und dürfen nicht betreten werden. Die Bürgerinnen 
und Bürger sind daher zu besonderer Beachtung und res-
pektvollem Umgang aufgerufen. „Bereits durch das reine 
Begehen der betroffenen Flächen können die kleinen Pflan-
zen zertreten werden und so nicht anwachsen. Auf vielen 
Kahlflächen bleiben zudem abgestorbene Bäume stehen 
und stellen eine nicht zu kalkulierende Gefahr dar“, so die 
eindringliche Warnung der Fachleute aus Jagd und Forst.

Die Jagdausübung auf diesen Flächen ist ein wichtiger Bau-
stein zur Sicherung der zügigen Wiederbewaldung.
Brut und Setzzeit hat begonnen
Die meisten Tiere unserer Landschaft bekommen während 
dieser Zeit ihren Nachwuchs. Bei vielen Tierarten geschieht 
dies sehr geschützt, etwa in Höhlen oder hoch in den Bäu-
men. Viele Jungtiere erblicken das Licht der Welt jedoch rela-
tiv ungeschützt in Bodennähe oder direkt auf der Erde. Dies 
sind zum Beispiel Junghasen, die Küken von Enten oder 
auch Rehkitze. Für die Zeit vom 1. April bis 15. Juli gelten in 
vielen Bundesländern Regelungen, die helfen sollen, diese 
Tierarten zu schützen. Dazu zählt beispielsweise auch eine 
generelle Anleinpflicht. Die Erfahrungen zeigen, dass immer 
wieder Wild von freilaufenden oder wildernden Hunden 
gehetzt und getötet wird. Gerade im Frühjahr verhungern 
oder erfrieren viele Jungtiere, die nach dem Kontakt mit Hun-
den oder Menschen von ihren Eltern verlassen werden.
Darum appellieren die Gemeinden, Waldbesitzer, Förster, 
Jägerschaft und alle Naturnutzer: „Bitte helfen Sie bei der 
Wiederbewaldung und dem Schutz unserer Natur!“

Klaus Skowronek
Vorsitzender der Kreisgruppe Westerwald

im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz

■■ L 285 in Kirburg weiterhin gesperrt
Die Straßenverkehrsbehörde der Kreis-
verwaltung Montabaur teilt mit, dass 
die Sperrung der L 285 (Langenbacher 
Straße) in Kirburg verlängert wird. Die 
Sperrung wird voraussichtlich bis ein-
schließlich 25.05.2021 andauern. Wir 

bitten um Beachtung der Umleitung und danken für Ihr 
Verständnis.
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Straßenverkehrsbehörde- 

■■ Bundeswaldprämie an VG Bad Marienberg 
für nachhaltige Wiederbewaldung

Stabile, naturnahe Wälder und ihre nachhaltige Bewirtschaf-
tung schützen das Klima, sichern die Biodiversität und sind 
unser wichtigster Erholungsort.
Die Auswirkungen des Klimawandels, des extremen Wasser-
mangels und der massive Borkenkäferbefall haben den Wäl-
dern in Deutschland in den letzten drei Jahren stark zuge-
setzt. Insbesondere die Westerwaldregion ist von diesen 
Problemen stark betroffen, die Schäden kaum zu übersehen.

Bad Marienberg.        Foto: Röder-Moldenhauer

Neben erhöhten Förderungen des Landes für die betroffenen 
Waldbesitzer in Rheinland-Pfalz, hat der Bund im Sommer 
2020 ein Konjunkturpaket in Höhe von 500 Millionen Euro für 
den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in 
Form einer flächenwirksamen Prämie zur Verfügung gestellt.
Die Verbandsgemeinde Bad Marienberg hat für die Stadt 
Bad Marienberg sowie die 17 Ortsgemeinden die entspre-
chenden Fördermittel in Höhe von 246.200,00 Euro bean-
tragt und bewilligt bekommen.
Die kommunalen Forstbetriebe in der Verbandsgemeinde 
Bad Marienberg werden die gewährten Fördermittel für eine 
verantwortliche Wiederbewaldung nutzen.

■■ Öffentliche Ausschreibung
Die Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg schreiben 
nachstehende Maßnahme öffentlich aus:
21-016-10
Erneuerung Ver- und Entsorgungsanlagen Hauptstraße 
Langenbach b.K.
Submission: 08.06.2021, 10:00 Uhr
Die vollständigen Veröffentlichungstexte können ab 
14.05.2021 bei der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, 
56470 Bad Marienberg unter www.bad-marienberg.de/
ausschreibungen abgerufen werden.
Bad Marienberg, den 14.05.2021   Matthias Hombach
Verbandsgemeindewerke   Techn. Werkleiter
Bad Marienberg
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Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
der Stadt Bad Marienberg

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bad Marienberg 
wird zu einer Sitzung auf Montag, 17. Mai 2021, 18:00 Uhr in 
den Großen Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Kirburger Straße 4, Bad Marienberg eingeladen.
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wir aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte 
Kapazitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Um die 
notwendigen Abstände zu gewährleisten und zum Zwecke 
der Nachverfolg-barkeit einer möglichen Infektionskette, bit-
ten wir die Zuhörer um vorherige Anmeldung (Tel. 
02661/3111 oder per Mail an stadt@badmarienberg.de).
Bitte beachten Sie, dass eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung auch am Platz besteht.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1. Beratung und Beschlussfassung über die Annahme von 

Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
2. Auftragsvergabena) Beratung und Beschlussfassung 

über die Anschaffung eines Tandem-Tiefladers für den 
städtischen Bauhof

3. Information über die Dienstanweisung zur Verrechnung 
der internen Leistungsbeziehungen

4. Kenntnisgaben/Verschiedenes
B. Nichtöffentlicher Teil
5. Grundstücksangelegenheiten
6. Kenntnisgaben/Verschiedenes
C. Öffentlicher Teil
7. Bekanntgaben der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
Sabine Willwacher, Stadtbürgermeisterin

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Wäller Helfen e.V. Nachbarschaftshilfe 
im Westerwald

info@waellerhelfen.de
Kostenlose Hotline: 0800 9235537
Ihr erreicht den Marktplatz unter:
https://marktplatz.waellerhelfen.de

Aus den Gemeinden

Bad Marienberg

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
montags bis freitags  .......................  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Stadtverwaltung
Büchtingstraße 3
Telefon  ...............................................................  02661 3111
E-Mail  ..........................................  stadt@badmarienberg.de
Internet  ...........................................  www.badmarienberg.de

■■ Wir gratulieren
Am 21. Mai 2021 vollendet

Frau Änni Schneider, Stadtteil Langenbach
ihr 95. Lebensjahr

Die Stadt Bad Marienberg und die Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen alles Gute.
Sabine Willwacher   Andreas Heidrich
Stadtbürgermeisterin   Bürgermeister
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Stellenausschreibung 
 
Die Stadt Bad Marienberg stellt zum 01.07.2021 zwei 
teilzeitbeschäftigte 
   
 

                            Erzieher/innen (m/w/d) 
 
 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von je 19,50 Stunden für die städtische 
Kindertagesstätte in der Pestalozzistraße ein. Die Stellen sind befristet bis zum 
31.07.2022 
 
Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen 

• Erzieherische Tätigkeiten in unserer sechsgruppigen Einrichtung mit 
Ganztagsbetreuung der Kinder.  

• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts. 
• Enge und professionelle Zusammenarbeit im Kindergartenteam und in Folge 

mit kooperierenden Einrichtungen, den Eltern und dem Träger sowie der 
Verwaltung. 

 
Wir erwarten von Ihnen 

• Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in oder ein Abschluss in 
einem frühpädagogischen Studiengang. 

• Praktische Berufserfahrung in einer Kindertagesstätte wäre wünschenswert. 
Der Umgang mit den Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern macht 
Ihnen Freude. 

• Erfahrung mit der Umsetzung des Rheinland-Pfälzischen Bildungs- und 
Erziehungsplans. 

• Den Umgang mit den MS Office Programmen beherrschen Sie sicher. 
 
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit 
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, ein angenehmes, kollegiales Arbeitsumfeld 
sowie ein tarifgerechtes Entgelt nach TVöD zuzüglich der für den öffentlichen Dienst 
üblichen Sozialleistungen. Sie haben die Möglichkeit regelmäßig an Fort- und 
Weiterbildungen und Fachberatungen teilzunehmen. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung und Befähigung besonders berücksichtigt. 
 
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungs-
unterlagen bis spätestens zum 28.05.2021 an die 
 
Kindertagesstätte Pestalozzistraße, Pestalozzistraße 1, 56470 Bad Marienberg 
E-Mail: pi-pa-pestalozzi-kita@web.de 
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.07.2021 
einen/in Erzieher/in(m/w/d) in Teilzeit mit 19,5 Stunden 
wöchentlich. 

Befristet bis zunächst zum 31.07.2022 

 
  Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind. 

Unser pädagogisches Ziel ist es, die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten des einzelnen 
Kindes zu erfassen und diese individuell in einer anregenden Umgebung zu fördern. 

Unser Handeln ist davon geprägt, das Kind in der Entwicklung zu eigenverantwortlichen, 
selbstständigen und gemeinschaftsfähigen 

Person zu begleiten. 
Das sind wir: 

 Eine 6 - gruppige Einrichtung mit 150 Kindern im Alter von 2-6 Jahren, sowie 23 Erzieherinnen 
 Lernen Sie uns näher kennen unter www.kitaclowngesicht.de 

Wir bieten: 

 Ein tolles, altersgemischtes Team, das gemeinsam Freude bei der Umsetzung der Bildungs - und 
Erziehungsempfehlungen hat 

 Förderung von externen/internen Fort – und Weiterbildungen 
 30 Tage Urlaub, Vergütung nach dem TVÖD 

Ihre Aufgaben sind: 

 Die Betreuung und Förderung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren 
 Planung und Durchführung von pädagogischen Angeboten 
 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse 
 Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern & Team 

Sie bringen mit: 

 Eine abgeschlossene Ausbildung zum/r Erzieher/in 
 Kreativität & Freude an der Arbeit mit Kindern & Eltern 
 Eigenverantwortliches, selbstständiges Arbeiten 
 Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann bewerben Sie sich unter: 

Kita „Clowngesicht“  Stauffenbergring 1  

Leiterin: Bianka Haug 

56470 Bad Marienberg-Langenbach * Telefon 02661-20261 

info@kitaclowngesicht.de  www.kitaclowngesicht.de 
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Bölsberg

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Paul Gerhard Krüger

Sprechstunde  .........................................  nach Vereinbarung
Telefon  ...........................................................  02661 950162
Fax  ...............................................................  02661 9518275
E-Mail  ...............................................  og-boelsberg@web.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Einladung zur Gemeinderatssitzung

Die Mitglieder des Gemeinderates werden zur Gemeinde-
ratssitzung am Dienstag, 18. Mai 2021, 19:00 Uhr ins Dorf-
gemeinschaftshaus eingeladen.
Tagesordnungspunkte
Öffentlicher Teil
1. Jahresabschluss 2020,

1.1 Feststellung des Jahresabschlusses 2020,
1.2 Beschluss über die Entlastung des Ortsbürgermeis-
ters und der Beigeordneten sowie des Bürgermeisters der 
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg und der 
Beigeordneten,

2. Wahl eines Ratsmitgliedes in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss,

3. Verschiedenes.
Paul Gerhard Krüger, Ortsbürgermeister

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wir aufgrund 
der aktuellen Situation bezüglich der Corona Pandemie der 
Öffentlichkeit nur begrenzte Kapazitäten (max. 4 Personen) zur 
Verfügung stellen. Um die notwendigen Abstände zu gewähr-
leisten und zum Zwecke der Nachverfolgbarkeit einer möglichen 
Infektionskette, bitten wir die Zuhörer um vorherige Anmeldung 
(per Mail: og-boelsberg@web.de oder 02661 950162.
Bitte beachten Sie, dass für alle eine Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung - auch am Platz besteht.

Paul Gerhard Krüger, Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Gottesdienste
Am Freitag, 21. Mai 2021 um 19:00 Uhr wird Pfarrer Chri-
stof Schmidt vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Bölsberg 
eine neue Serie von Mini Gottesdiensten „Treffpunkt Kreuz“ 
durchführen. Die kleinen Gottesdienste dauern nicht viel län-
ger als eine halbe Stunde. Einen Altartisch und mehrere Kir-
chenbänke mit Rückenlehne werden vorhanden sein.
Bringen sie jedoch ihren Klappstuhl mit, damit sie den Gottes-
dienst genießen können. Pfarrer Schmidt würde sich freuen, 
bei der Veranstaltung viele Personen begrüßen zu können.

Dreisbach

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Andrea Theis

mittwochs  ............................................... 18:00 bis 19:30 Uhr
Büro im DGH, Schulstraße 3
Telefon DGH  ....................................................  02661 40301
Privat  ...............................................................  02661 40353
Mobil  ............................................................  0152 02619413
E-Mail  ...............................................  og-dreisbach@web.de

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ WSG Bad Marienberg
Erfolgreiche „OsterRallye“

Mit der Ausgabe der 
Preise an die Teilnehmer 
endete in diesen Tagen die 
Aktion „OsterRallye“, das 
sportliche Angebot der 
Bad Marienberger WSG 
für ihre jüngeren Vereins-
mitglieder in den Osterfe-
rien. Insgesamt waren es 
31 Kinder und Jugendliche 

mit Familien sowie einige Gastfamilien, die sich an den verschie-
denen Tagen auf dem knapp vier Kilometer langen Parcours 
sportlich betätigten. An den 15 Stationen wurde fleißig gesprun-
gen, gelaufen, gehüpft, balanciert und viele andere Anforderun-
gen bewältigt. Und dabei zusätzlich für die spätere Bewertung 
mit dem Handy dokumentiert. Alles in allem eine weitere erfolg-
reiche Aktion des auch in Coronazeiten rührigen Marmer Ver-
eins; für Idee und Organisation geht der Dank an die Trainer 
und Betreuer der Kinder- und Jugendtrainingsgruppen.

■■ Europahaus Marienberg

THE EUROPEAN
GREEN DEAL

M a y  1 8 t h  2 0 2 1 ,  0 6 . 0 0  p m  ( U T C + 2 )

Webtalk

Prof. Dr. Marc Ringel, Professor for Energy Economics, Energy
and Resource Management Studies and Member of Team
Europe of the European Commission’s Representation Berlin
will give an introduction into the European Green Deal followed
by an Q&A Session with the audience.

Register via the local partner organisation or send an e-mail
for the event link directly to the Europahaus Marienberg:

lucke@europahaus-marienberg.eu 
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genden Wegen vorbestellen: 1. Ihr schickt eine Mail mit der 
Anzahl der Pakete, die Ihr haben möchtet, an pfingstkir-
mes@tm-dreisbach.de, oder 2. Ihr sprecht einen von uns 
aus dem Vorstand an oder 3. Ihr meldet Euch unter 
02661/980098 bei Gunnar. Wir werden die Pakete dann 
zusammen mit unserer Kirmesjugend an Pfingstsonntag 
ab 11 Uhr verteilen. Bezahlen könnt Ihr bei Übergabe. Wenn 
Ihr uns einen Spaß machen wollt, so schickt uns ein paar 
Schnappschüsse an obige Adresse, wie die Kirmes dieses 
Jahr für Euch war.
Eure Paketboten freuen sich auf eine ganz andere Kirmes - 
und noch mehr auf eine wieder ganz normale im nächsten 
Jahr.

Fehl-Ritzhausen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des 
Ortsbürgermeisters Volker Uhr

freitags .....................................................17:00 bis 18:30 Uhr
Sprechstunde im Büro des Kindergartens, Am Kindergarten
Telefon ................................................................. 02661 3693
E-Mail  .............................................. volker.uhr@rz-online.de
Internet  ............................................  www.fehl-ritzhausen.de

■■ Stellenausschreibung Erzieher(in)
siehe Seite16

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Ortsgemeinderates Dreisbach

Der Ortsgemeinderat Dreisbach wird zu einer Sitzung auf 
Freitag, 28. Mai 2021, 19:30 Uhr in das Dorfgemeinschafts-
haus Dreisbach, Schulstraße 3, Dreisbach eingeladen.
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wir aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation der Öffentlichkeit 
nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen. Um die 
notwendigen Abstände zu gewährleisten und zum Zwecke 
der Nachverfolgbarkeit einer möglichen Infektionskette, bit-
ten wir die Zuhörer um vorherige Anmeldung. Bitte beachten 
Sie, dass eine Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske auch 
am Platz besteht.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1. Neufassung Friedhofsatzung
2. Neuanschaffung Spielplatzgeräte
3. Auftragsvergabe Dachfenster DGH
B. Nichtöffentlicher Teil
4. Grundstücksangelegenheiten
5. Personalangelegenheiten
C. Öffentlicher Teil
6. Kenntnisgabe aus dem nichtöffentlichen Teil
7. Kenntnisgabe / Verschiedenes

Andrea Theis, Ortsbürgermeisterin

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Thekenmannschaft „Zur 
Kreuzung“ Dreisbach e.V.

Der Paketbote klingelt auch an Pfingstsonntag!
Was macht unsere Pfingstkirmes zu einem schönen Tag? 
Die nettesten Leute im ganzen Westerwald, leckeres Essen 
und Trinken, unsere Verlosung und das Gefühl, was fürs 
unser Dorf zu tun. Und was davon ist dieses Jahr trotz 
Corona möglich? Alles! Die nettesten Leute, das seid Ihr - 
egal ob Ihr in der Thekenmannschaft seid oder nicht.
Und für alles andere haben wir uns als Überraschung unser 
Pfingstkirmes-Care-Paket überlegt: Da drin sind ein „Hachen-
burger Quartett“ (also 4x Bier unserer Westerwälder Brauerei), 
ein besonderes Bierglas mit Gravur, eine Dose Currywurst 
von der Metzgerei Foppen, traditionell gibt es Kuchen, diesmal 
im Glas, Lose für unseren nächsten gemütlichen Abend und 
ein Gutschein über 2,50 EUR für ein Getränk zur Abholung im 
Drachen - für jeden ist also etwas dabei.

Archivfoto  

Unsere Radwanderung ist bestimmt die sportlichste Art, um 
mit etwas Glück an unser Care-Paket zu kommen, nicht aber 
die einzige. Wie Ihr sicher noch wisst, prämieren wir die 
schönsten und originellsten Fotos mit einem Paket. Alle 
anderen können ihr Paket für jeweils 20,- EUR ab sofort bis 
zum Mittwoch vor Pfingsten (also bis zum 19. Mai) auf fol-

IMPRESSUM
Die Heimat- und Bürgerzeitung mit den öffentlichen Bekannt-
machungen sowie der Zweckverbände nach § 27 der Gemeinde-
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Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
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sand durch den Verlag 0,70 Euro zuzüglich Versandkosten. Für unver-
langt eingesandte Manuskripte, Fotos und Zeichnungen übernimmt der 
Verlag keine Haftung. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allge-
meinen Geschäftsbedingungen. Artikel müssen mit Namen und An-
schrift des Verfassers gekennzeichnet sein und sollten grundsätzlich 
über die Verbandsgemeinde eingereicht werden. Gezeichnete Artikel 
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Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag erstellte An-
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ne Ansprüche gegen den Verlag.
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Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen                       
 
In der Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen sind in der gemeindeeigenen Kindertagesstätte Regenbogen-
land zwei Stellen als teilzeitbeschäftigte 

 
 

Erzieher (m/w/d) 
 
 

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 29,25 Stunden bzw. 17,16 Stunden -mit Anhebung der Ar-

beitszeit auf 17,94 Stunden ab 01.08.2021-  zum 01.07.2021 zu besetzen. Die Stellen sind be-
fristet bis zum 31.07.2022. 
 

 

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen 

• Erzieherische Tätigkeiten in unserer zweigruppigen Einrichtung mit Ganztagsbetreuung der 
Kinder.  

• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts. 

• Enge und professionelle Zusammenarbeit im Kindergartenteam und in Folge mit kooperie-

renden Einrichtungen, den Eltern und dem Träger sowie der Verwaltung. 
 

Wir erwarten von Ihnen 

• Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in oder ein Abschluss in einem frühpä-
dagogischen Studiengang. 

• Praktische Berufserfahrung in einer Kindertagesstätte wäre wünschenswert. Der Umgang mit 

den Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern macht Ihnen Freude. 

• Erfahrung mit der Umsetzung des Rheinland-Pfälzischen Bildungs- und Erziehungsplans. 

• Den Umgang mit den MS Office Programmen beherrschen Sie sicher. 

 
 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten, ein angenehmes, kollegiales Arbeitsumfeld sowie ein tarifgerechtes Entgelt nach 

TVöD zuzüglich der für den öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. Sie haben die Möglichkeit 

regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen und Fachberatungen teilzunehmen. Schwerbehinderte wer-
den bei gleicher Eignung und Befähigung besonders berücksichtigt. 
 

Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens zum 

28.05.2021 an die 
 

Kindertagesstätte Fehl-Ritzhausen, Am Kindergarten 1, 56472 Fehl-Ritzhausen 

E-Mail: regenbogen.kiga@t-online.de 
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Hardt

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Gabriele Greis

mittwochs  ............................................... 18:00 bis 19:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Bürgermeisteramt, Mittelstraße 11
Telefon montags bis freitags 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr  ..  02661 
4515
E-Mail: ...............................  ortsgemeinde-hardt@t-online.de

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ Arbeitskreis Dorfgeschichte
Neues 1000 Betten-Hotel

Im letzten Jahr hat der „Arbeitskreis Dorfgeschichte“ in der 
Alten Bitz bereits eine mehrjährige Blumenwiese angelegt, 
um einen Beitrag zum Überleben der heimischen Wildbie-
nen, Hummeln und anderen Insekten zu leisten.
In diesem Jahr kam nun auch ein großes Insektenhotel in 
unmittelbarer Nähe der Blumenwiese hinzu. Roland Hille und 
Karl-Ernst Schneider informierten sich über die richtigen Mate-
rialien, sammelten Buchen-, Ahorn- und Eichenholz, Pflanzen-
stängel von Brombeeren, Himbeeren und Schilf, Lehm und 
Lehmziegel. Die Kosten für diese Aktion waren überschaubar, 
der Arbeitsaufwand für das Bohren der vielen Löcher und das 
Zusammenbauen des Ganzen war für Roland und Kalli jedoch 
enorm. Das neue „1000 Betten-Hotel“ auf gut zwei Quadrat-
metern wurde Ende April aufgestellt und kann kostenfrei jeder-
zeit besichtigt werden. Jetzt hoffen wir, dass es in den kom-
menden Jahren von vielen Insekten genutzt wird.

Hof

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Jochen Becker

mittwochs  ......................  18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Rathaus, Hauptstraße 38
Telefon Gemeindeverwaltung  ...........  02661-5306
Fax Gemeindeverwaltung  .............  02661-950745

E-Mail  .......................................  Ortsgemeinde.hof@web.de
Internet  ......................................  www.hof-im-westerwald.de

Großseifen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Jürgen Steup

dienstags  ............................................... 19:00 bis 20:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Bürgerhaus, Flottstraße 5
Telefon  .............................................................  02661 40070
E-Mail  ............................ gemeinde.grossseifen@t-online.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Gemeinderates

Die Mitglieder des Gemeinderates sind zu einer Sitzung auf
Dienstag, 18. Mai 2021 - 19.00 Uhr

in das Bürgerhaus mit folgender Tagesordnung eingeladen:
A. Öffentlicher Teil
1. Auftragsvergaben

a) Baumaßnahme Friedhof
b) Machbarkeitsstudie Ausweisung Baugebiet
c) Anhänger Bauhof
d) Erdbohrer Friedhof

2. Erlass einer Benutzungs- und Gebührensatzung für das 
Bürgerhaus

3. Antrag auf Jagdpachtverlängerung
4. Übertragung einer Beschlusszuständigkeit auf den Ort-

bürgermeister
5. Kenntnisgaben - Verschiedenes
B. Nichtöffentlicher Teil
6. Vorkaufrechtsangelegenheiten
7. Grundstücksangelegenheit
8. Kenntnisgaben - Verschiedenes

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wegen der 
„Corona-Situation“ nur begrenzte Kapazitäten der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt werden. Um die notwendigen Hygiene- 
und Abstandsregeln zwischen den Teilnehmern gewährleisten 
zu können, ist die Besucherzahl auf 3 Personen begrenzt.
Das Tragen eines medizinischen Mund- und Nasenschutzes 
bzw. FFP 2 Maske sind verpflichtend. Zum Zweck der Nach-
verfolgbarkeit einer evtl. Infektionskette werden die Kontakt-
daten der Besucher registriert.

Jürgen Steup, Ortsbürgermeister

Hahn b. M.

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Roland Reis

dienstags  ............................................... 17:30 bis 19:00 Uhr
Büro im DGH, Hauptstraße 11
Telefon während der Sprechstunde  .................  02661 40519
Telefon  ...............................................................  02661 4201
E-Mail  ...........................................  roland.reis@hotmail.com
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Er will dagegenhalten: „Wir pflanzen artenreiche und klima-
resistente Mischwälder, leisten unseren Beitrag zur Wieder-
aufforstung und binden so dauerhaft CO2“, erklärt Mäurer.

Er verbindet die Investments seiner Kunden und Partner mit 
einem Versprechen, der enen-Baumgarantie: Wer in seine 
Fotovoltaik-Projekte investiert, wird automatisch auch Baum-
pate, leistet damit seinen Beitrag zur CO2-Verwertung und 
verbessert damit seinen persönlichen CO2-Fußabdruck, hin 
zur Klimaneutralität. Das Unternehmen nimmt die Aufforstun-
gen persönlich: Projektpartner können „ihre“ Bäume besu-
chen und bekommen eine persönliche Baum-Urkunde. 
Spender, Sponsoren und Firmen können zusätzlich online 
helfen, Baumpatenschaften erwerben und per Internet-
Kamera und mit Geduld live dabei sein, wie ihre Setzlinge 
zum Wald werden.
„Wir wollen auch da tätig werden, wo beispielsweise private 
Waldbesitzer angesichts der dramatischen Schäden aufge-
geben haben“, erläutert Mäurer bei einem Termin vor Ort. 
Wie nun in Kirburg, wo jetzt wieder Wald wächst: 250 Trau-
beneichen, 250 Vogelkirschen, 250 Esskastanien und 250 
Lärchen wurden jüngst gepflanzt.
Ich freue mich sehr über dieses Engagement; ein Viertel des 
160 Hektar großen Gemeindewaldes ist bereits betroffen, 
weitere 30 Prozent bestehen aus Fichten und sind ebenfalls 
gefährdet. Das ist kaum aus der Gemeindekasse zu leisten; 
wir hoffen daher auch, unseren im April ausgefallenen Ter-
min zum Pflanzen neuer Bäume nachholen zu können.
„Wir wollen in diesem Jahr mindestens 5.000 Bäume pflan-
zen“, verspricht Mäurer zudem noch - und plant schon die 
Verzehnfachung für 2022. Informationen gibt es im Internet: 
www.baeume-pflanz-en.energy
Vielleicht wird es ja auch ein weiteres Projekt in Kirburg 
geben. Ich würde mich darüber freuen!

Janosch Becker, Ortsbürgermeister

■■ Termine:
15.06.21 Gemeinderatssitzung (19:00 Uhr, DGH) => Zuhö-

rer: bitte anmelden!

Langenbach b.  K.

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Artur Schneider

dienstags  .............................. 18:00 bis 19:00 Uhr
samstags  .............................. 10:00 bis 12:00 Uhr
Gemeindebüro, Poststraße 4
Telefon  ..........................................  02661 939374

Mobil  ..............................................................  0171 2664314
E-Mail  .............................................  info@og-langenbach.de
Internet  ............................................ www.og-langenbach.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Gemeinderates

Die Mitglieder des Gemeinderates sind zu einer öffentlichen 
Sitzung auf Freitag, den 21.05.2021 - 19.00 Uhr in die 
Mehrzweckhalle Hof eingeladen.
Tagesordnung:
A. Öffentlicher Teil:
1. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der Sat-

zung der Ortsgemeinde Hof zur Erhebung von wieder-
kehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanla-
gen (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge)
1.1 Beratung und Beschlussfassung über die Höhe der in 
der Satzung der Ortsgemeinde Hof zur Erhebung von 
wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Ver-
kehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende 
Beiträge) festzusetzenden Gemeindeanteil
1.2 Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der 
Satzung

2. Beratung und Beschlussfassung über die Widmung der 
Gemeindestraßen in den Gemarkungen Hof für den 
öffentlichen Verkehr gemäß § 36 Landesstraßengesetz 
Rheinland-Pfalz

3. Einwohnerfragestunde
4. Kenntnisgaben / Verschiedenes
B. Nichtöffentlicher Teil:
5. Vertragsangelegenheiten
6. Bauantragsangelegenheiten
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Verschiedenes/Kenntnisgaben
C. Öffentlicher Teil:
9. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten 

Beschlüsse
Es werden alle Ratsmitglieder und Besucher*innen verpflich-
tet, eine für den öffentlichen Bereich geeignete und zugelas-
sene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zum Zwecke der 
Information im Falle einer später bekanntwerdenden Infektion 
werden Namen und Anschriften der Besucher*innen notiert.

Jochen Becker, Ortsbürgermeister

Kirburg

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Janosch Becker

dienstags  ........................................  18.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Im Baumertsgarten 4
Telefon während der Sprechstunde  ...................  02661 5383
Telefon  ...........................................................  0171/5620985
E-Mail  ......................................................... kirburg@gmx.de

■■ Aktiver Klimaschutz - Kirburger Bürger 
treibt private Aufforstung voran

Der Kampf gegen den Klimawandel ist der enen-Gruppe in 
die Wiege gelegt: Der Fotovoltaik-Pionier mit Sitz im Wester-
wald plant und realisiert Projekte, die CO2 vermeiden. Jetzt 
findet die Umwelt-Leidenschaft des Unternehmens und sei-
nes umtriebigen Chefs Jürgen Mäurer ein neues Betäti-
gungsfeld: enen endless energy forstet auf, wo Trockenheit 
und Schädlinge den Wald zerstört haben. In Kirburg ist jetzt 
ein junger Mischwald angelegt worden - es ist schon das 
zweite Projekt von enen im Westerwald.
„Es tut in der Seele weh mit anzusehen, wie weite Teile 
unserer Wälder absterben“, sagt enen-Geschäftsführer und 
Inhaber Jürgen Mäurer. Das hat nicht nur weit reichende 
lokale Folgen für die Artenvielfalt, für Temperatur, Sauerstoff-
bildung und Wasserversorgung, sondern raubt uns mit dem 
schwindenden Wald ein Lebewesen (Mein Freund der 
Baum), das unser CO2 bindet und uns Sauerstoff zurückgibt. 
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Die Verantwortlichen sind der Ortsgemeinde vor Benutzung 
der Anlage mitzuteilen.
(2) Die Rettungswege sind freizuhalten, der Brandschutz 
muss gewährleistet sein.
(3) Vor dem Veranstaltungstermin sind der Übergabetermin 
mit Schlüsselübergabe und sonstige organisatorische Fra-
gen direkt mit dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauf-
tragten abzustimmen.
(4) Dem Nutzer obliegt neben der Anmeldung der Veranstal-
tung bei der GEMA auch die Übernahme der entstehenden 
GEMA-Gebühren.
(5) Sofern zur Durchführung der Veranstaltung sonstige Geneh-
migungen erforderlich werden, sind diese vom Nutzer vor Beginn 
der Veranstaltung in eigener Verantwortung zu beantragen.
(6) Zum Schutz der Nachtruhe ist vom Nutzer darauf zu ach-
ten, dass ab 22:00 Uhr Türen und Fenster geschlossen 
gehalten werden; störender Lärm ist möglichst zu vermei-
den. Der Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragter hat 
das Recht, bei Nichtbeachtung von seinem Hausrecht 
Gebrauch zu machen und die Veranstaltung zu beenden. 
Eine Rückerstattung der Benutzungsgebühren ist in diesen 
Fällen ausgeschlossen.
Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der 
dazu ergangenen Verordnungen und die Bestimmungen des 
§ 117 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sind 
zu beachten.
(7) Die genutzten Räumlichkeiten sind nach Beendigung der 
Veranstaltung besenrein zu verlassen. Tische, Bänke und 
Theken sind feucht abzuwischen; der Kühlschrank feucht 
auszuwischen; Geschirr, Gläser, Besteck und sonstige 
Gebrauchsgegenstände sind in einem hygienischen und 
geordneten Zustand zu hinterlassen. Angefallener Abfall ist 
durch den Nutzer zu entsorgen. Abfallgefäße hierfür werden 
seitens der Ortsgemeinde nicht zur Verfügung gestellt.
Das Außengelände sowie die angrenzenden Wege und 
Grundstücke - auch Dritter - sind, soweit die Verunreinigung 
auf die Nutzung zurückzuführen ist, ebenfalls vom Nutzer zu 
reinigen bzw. der Unrat zu entfernen.
Sofern die Räumlichkeiten, das Außengelände und die Ein-
richtungsgegenstände seitens des Nutzers nicht in einem 
sauberen und ordnungsgemäßem Zustand hinterlassen wer-
den und Nacharbeiten durch die Ortsgemeinde bzw. einen 
beauftragten Dritten notwendig sind, ist die Ortsgemeinde 
berechtigt, dem Nutzer diese Kosten nach Maßgabe des § 6 
zusätzlich in Rechnung zu stellen.
(8) Alle Gebrauchsgegenstände einschließlich Stühlen und 
Tischen sind wieder an ihren vorgegebenen Platz zurück zu 
räumen.
(9) Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass beim Abstel-
len von Fahrzeugen aller Art der örtliche Verkehr nicht behin-
dert wird.
(10) Nach Beendigung der Veranstaltung hat der Nutzer die 
Pflicht, alle Leuchten und Geräte auszuschalten, zu prüfen, 
ob alle Wasserzapfstellen geschlossen sind, die Heizung 
herunter zu drehen sowie die Fenster und die Eingangstür 
ordnungsgemäß zu verschließen.
(11) Die ordnungsgemäße Reinigung des Dorfgemein-
schaftshauses und seiner Außenanlagen sind dem Ortsbür-
germeister bzw. dessen Beauftragten bis spätestens 11:00 
Uhr des auf die Benutzung folgenden Tages nachzuweisen 
und die Schlüssel zurückzugeben. Hiervon abweichende 
Reglungen sind spätestens bei der Schlüsselübergabe mit 
dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragten zu verein-
baren und gesondert schriftlich festzuhalten; bei verspäteter 
Rückgabe des Schlüssels behält die Ortsgemeinde sich vor, 
die Gebühr nach § 6 i. V. m. Anlage I dieser Satzung anteilig 
für einen weiteren Tag zu berechnen.
(12) Minderjährige dürfen die Räumlichkeiten nur in Beglei-
tung eines Erziehungsberechtigten oder dessen Beauftrag-
ten nutzen. § 3 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(13) Mit der Inanspruchnahme der Räumlichkeiten erkennt 
der Nutzer die Bestimmungen dieser Benutzungs- und 
Gebührensatzung an.

■■ Benutzungssatzungs- und Gebührensatzung 
der Ortsgemeinde Langenbach b. K. 
für das Dorfgemeinschaftshaus 
Langenbach b. K. vom 29.04.2021

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Langenbach b. K. hat 
aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) vom 31.1.1994 (GVBl. S. 153), der §§ 2 Abs. 
1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 
20.06.1995 (GVBl. S. 175) in den derzeit geltenden Fassun-
gen folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:
Alle in dieser Satzung verwandten personenbezogenen For-
mulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. Der Les-
barkeit halber ist nachfolgend von „Ortsbürgermeister“, 
„Beauftragter“, „Hausmeister“, „Nutzer“ und „Besucher“ die 
Rede. Diese Bezeichnungen gelten sowohl für männliche als 
auch für weibliche und diverse Personen gleichermaßen.

§ 1 Allgemeines
(1) Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfge-
meinschaftshaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsge-
meinde Langenbach b. K.. Das Benutzungsverhältnis zwi-
schen Ortsgemeinde und Nutzer ist öffentlich-rechtlich.
(2) Diese Benutzungssatzung ist für jeden Nutzer und Besu-
cher des Dorfgemeinschaftshauses mit seinen Nebenräu-
men, Einrichtungen und der Außenanlage in vollem Umfang 
verbindlich. Ihre Beachtung dient der Ordnung, Sicherheit 
und Sauberkeit der Räume, Einrichtungen
und Anlagen und liegt daher im öffentlichen Interesse.
(3) Die Ortsgemeinde stellt das Dorfgemeinschaftshaus zur 
Durchführung sozialer und kultureller Veranstaltungen sowie 
zur Durchführung von Familienfeiern und sonstigen Veran-
staltungen zur Verfügung.
(4) Gewerbliche Veranstaltungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Ortsbürgermeisters.
(5) Politische Veranstaltungen sind grundsätzlich nicht 
gestattet; sie dürfen im Einzelfall ausnahmsweise vom Orts-
bürgermeister zugelassen werden.
(6) Ein Rechtsanspruch auf die Nutzung der Räumlichkeiten 
besteht nicht. Dem Ortsbürgermeister oder dessen Beauf-
tragten bleibt das Recht der Zulassung der Nutzung vorbe-
halten.
(7) Die Zulassung der Nutzung kann - auch noch vor dem 
eigentlichen Nutzungstag - seitens der Ortsgemeinde wider-
rufen werden, sofern der beabsichtigten Nutzung falsche 
Angaben seitens des Nutzers zu Grunde liegen. Die Ortsge-
meinde behält sich das Recht vor, diesen Nutzer für künftige 
Anfragen zu sperren.

§ 2 Benutzungszeiten und Einschränkung
der Benutzung

(1) Die Terminvergabe für die Nutzung des Dorfgemein-
schaftshauses obliegt dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten.
(2) Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Ein-
gangs berücksichtigt. Werden mehrere Anträge auf Benutzung 
des Dorfgemeinschaftshauses für denselben Tag gestellt, wird 
grundsätzlich der beim Ortsbürgermeister oder dessen Beauf-
tragten zeitlich früher eingegangene Antrag berücksichtigt.
(3) Veranstaltungen der Ortsgemeinde haben grundsätzlich 
Vorrang vor privaten oder gewerblichen Veranstaltungen.
(4) Während der Durchführung von Bau-, Reinigungs- oder 
sonstigen größeren Arbeiten am oder im Gebäude bzw. den 
Außenanlagen und Zuwegungen, kann die Überlassung der 
Räumlichkeiten eingeschränkt oder gänzlich untersagt wer-
den. Maßnahmen der Ortsgemeinde, die
eine Einschränkung oder Schließung der Räumlichkeiten 
notwendig machen, lösen keine Entschädigungsverpflich-
tung gegenüber dem Nutzer aus.

§ 3 Pflichten des Benutzers
(1) Der Nutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der stattfindenden Veranstaltun-
gen und stellt die verantwortlichen Personen für die Überwa-
chung der Veranstaltungen und die Bedienung der techni-
schen Anlagen im Dorfgemeinschaftshaus.
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c) gegen diese Benutzungssatzung trotz Ermahnung ver-
stoßen,

aus den Räumlichkeiten und vom Gelände des Dorfgemein-
schaftshauses zu verweisen.
(2) Der Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragter hat wäh-
rend der gesamten Dauer der Veranstaltung das Recht, die 
Räumlichkeiten und Außenanlagen zu betreten. Bei Verstößen 
gegen diese Satzung steht es ihm frei, von seinem Hausrecht 
Gebrauch zu machen. § 3 Abs. 6 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 6 Benutzungsgebühr
Für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses und seiner 
Anlagen erhebt die Ortsgemeinde Benutzungsgebühren 
gemäß Anlage I zu dieser Satzung.

§ 7 Gebührenschuldner
Gebührenschuldner ist derjenige, der den Antrag auf Nut-
zung des Dorfgemeinschaftshauses gestellt hat.

§ 8 Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Inanspruchnahme der 
Leistung; Abs. 5 der Anlage I bleibt hiervon unberührt.
(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig treten alle vorherigen Rege-
lungen außer Kraft.
Ausgefertigt:
Langenbach b. K.,         (Dienstsiegel)   Artur Schneider
29.04.2021 Ortsbürgermeister
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.
(1) Folgende Benutzungsgebühren werden erhoben:

§ 4 Sorgfaltspflicht und Haftung
(1) Die Ortsgemeinde übergibt dem Nutzer die Räumlichkeiten in 
ordnungsgemäßem Zustand. Der Nutzer prüft vor Benutzung die 
Räumlichkeiten und Geräte auf ihre ordnungsgemäße Beschaf-
fenheit und stellt durch den Verantwortlichen sicher, dass schad-
hafte Anlagen und Geräte nicht benutzt werden. Etwaige Mängel 
sind direkt bei der Schlüsselübergabe dem Ortsbürgermeister 
bzw. dessen Beauftragten anzuzeigen; festgestellte Mängel wer-
den schriftlich festgehalten. Der Nutzer ist verpflichtet, Schäden, 
die während der Nutzung entstanden sind, dem Ortsbürgermeis-
ter oder dessen Beauftragten unverzüglich - spätestens bei 
Schlüsselrückgabe - mitzuteilen. Es wird davon ausgegangen, 
dass ein nach der Beendigung der Nutzung festgestellter, nicht 
angezeigter Schaden von dem letzten Nutzer verursacht wurde. 
Schadhafte Geräte oder Anlagen dürfen nicht benutzt werden.
(2) Die Zugangs- und Innentüren sind in eine Schließanlage 
integriert. Bei Schlüsselverlust ist ein Austausch der Schließ-
anlage auf Kosten des Nutzers erforderlich. Der Nutzer haftet 
ferner, wenn die Schlüssel an Dritte weitergegeben werden.
(3) Der Nutzer übernimmt die Haftung für jegliche Personen- 
und Sachschäden, die sich im Zusammenhang mit der Nut-
zung der Räumlichkeiten und ihrer Einrichtungen und Anla-
gen ergeben. Hierunter fallen Schäden sowie der Verlust an 
bzw. von den überlassenen Einrichtungen, Geräten und 
Zuwegungen. Schäden, die auf normalem Verschleiß beru-
hen, fallen nicht unter diese Regelung.
(4) Ersatzansprüche der Nutzer gegen die Ortsgemeinde für 
Schäden, die aus dem Verlust oder der Beschädigung einge-
brachter Sachen erwachsen, sind ausgeschlossen.
(5) Die Haftung der Ortsgemeinde als Grundstückseigentü-
merin für den sicheren baulichen Zustand von Gebäuden 
gem. § 836 BGB bleibt hiervon unberührt.
(6) Fundsachen sind dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten zu übergeben, der
die Weiterleitung an die Ortsgemeinde zu veranlassen hat.
(7) Es gilt das gesetzlich geregelte Rauchverbot in allen 
Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses.
(8) Eine Weitervermietung der Räumlichkeiten an Dritte ist 
ausdrücklich untersagt.

§ 5 Ausübung des Hausrechtes
(1) Der Ortsbürgermeister bzw. die durch die Ortsgemeinde 
bestimmten vertretungsberechtigten Personen und andere, 
durch die Nutzer der Ortsgemeinde benannten verantwortli-
chen Personen haben im Rahmen dieser Benutzungssat-
zung für die Aufrechterhaltung der Ruhe,
Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Den Anordnungen dieser 
Personen ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Das Auf-
sichtspersonal ist befugt, Personen, die
a) die Ruhe, Sicherheit und Ordnung gefährden,
b) andere Besucher belästigen,
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(3) Alle kirchlichen, kulturellen und kommunalen Veranstaltun-
gen ohne Eintrittsgelder sowie Feiern der örtlichen Vereine 
sind gebührenfrei, ebenso die Nutzung nach Beerdigungen.
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Veranstaltungen des orts-
ansässigen Kindergartens und der Grundschule Neunkhau-
sen, sowie für Veranstaltungen ortsansässiger Parteien.
(5) Die Benutzungsgebühr nach Abs. 1 ist auch dann zu ent-
richten, wenn infolge nicht rechtzeitiger (mindestens eine 
Woche) oder nicht ordnungsgemäßer vorheriger Abmeldung 
der Nutzung bei dem Ortsbürgermeister oder bei dessen 
Beauftragten Anderen die Nutzung des Dorfgemeinschafts-
hauses vorenthalten wird.

(2) Pro Nutzung erhebt die Ortsgemeinde eine Kaution i. H. 
v. 110 € bzw. 140 €. Die Kaution ist fällig in bar bei der 
Schlüsselübergabe. Sie wird nach ordnungsgemäßer Rück-
gabe und Reinigung der Räumlichkeiten in bar an den jewei-
ligen Nutzer zurückerstattet; eine Verrechnung mit den sons-
tigen Benutzungsgebühren erfolgt nicht. Sofern während der 
Nutzung Schäden entstehen, die der Nutzer zu verschulden 
hat, wird die Kaution bis zur Klärung des Sachverhaltes voll-
ständig einbehalten. Über die Hinterlegung der Kaution 
erhält der Nutzer eine entsprechende Quittung. Die ord-
nungsgemäße Rückgabe der Kaution ist vom Nutzer schrift-
lich zu bestätigen.

■■ Benutzungs- und Gebührensatzung 
der Ortsgemeinde Langenbach b. K. 
für die Grillhütte Langenbach 
b. K. vom 29.04.2021

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Langenbach b. K. hat 
aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) vom 31.1.1994 (GVBl. S. 153), der §§ 2 Abs. 
1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 
20.06.1995 (GVBl. S. 175) in den derzeit geltenden Fassun-
gen folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:
Alle in dieser Satzung verwandten personenbezogenen 
Formulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. Der 
Lesbarkeit halber ist nachfolgend von „Ortsbürgermeis-
ter“, „Beauftragter“, „Hüttenwart“, „Nutzer“ und „Besucher“ 
die Rede.
Diese Bezeichnungen gelten sowohl für männliche als 
auch für weibliche und diverse Personen gleichermaßen.

§ 1
Allgemeines

(1) Die im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Grillhütte 
ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde Lan-
genbach b. K. Das Benutzungsverhältnis zwischen Orts-
gemeinde und Nutzer ist öffentlich-rechtlich.

(2) Diese Benutzungssatzung ist für jeden Nutzer und 
Besucher der Grillhütte mit ihren Nebenräumen, Ein-
richtungen und der Außenanlage in vollem Umfang ver-
bindlich. Ihre Beachtung dient der Ordnung, Sicherheit 
und Sauberkeit der Räume, Einrichtungen und Anlagen

und liegt daher im öffentlichen Interesse.
(3) Die Ortsgemeinde stellt die Grillhütte zur Durchführung sozia-

ler und kultureller Veranstaltungen sowie zur Durchführung von 
Familienfeiern und sonstigen Veranstaltungen zur Verfügung.

(4) Gewerbliche Veranstaltungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung durch den Gemeinderat.

(5) Politische Veranstaltungen sind grundsätzlich nicht 
gestattet; sie dürfen im Einzelfall ausnahmsweise vom 
Ortsbürgermeister zugelassen werden.
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(8) Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass zum Abstel-
len von Fahrzeugen aller Art lediglich die ausgewiese-
nen Parkflächen genutzt werden.

(9) Nach Beendigung der Veranstaltung hat der Nutzer die 
Pflicht, alle Leuchten und Geräte auszuschalten, zu 
prüfen, ob alle Wasserzapfstellen geschlossen sind, die 
Fenster zu schließen und die Eingangstür ordnungsge-
mäß zu verschließen.

(10) Feuer darf nur innerhalb der dafür vorgesehenen Feu-
erstellen unterhalten werden. Das Abholzen von Bäu-
men und Büschen ist verboten. Brennmaterial (naturbe-
lassenes, abgelagertes Holz bzw. Briketts sowie 
Grillkohle) ist vom Nutzer mitzubringen. Es ist sicherzu-
stellen, dass nach Beendigung der Nutzung keine 
Brandgefahr mehr von der Glut ausgeht. Der Grillplatz 
sowie der Grill sind nach Beendigung der Nutzung zu 
säubern; die restliche Asche ist fachgerecht zu entsor-
gen. Eine Entsorgung auf dem Gelände der Grillhütte 
ist verboten. Sollte die Asche nicht fachgerecht entsorgt 
werden, stellt die Ortsgemeinde dem Nutzer die dafür 
entstandenen Kosten in Rechnung.

(11) Die ordnungsgemäße Reinigung der Grillhütte und sei-
ner Außenanlagen sind dem Ortsbürgermeister bzw. 
dessen Beauftragten bis spätestens 11:00 Uhr des auf 
die Benutzung folgenden Tages nachzuweisen und die 
Schlüssel zurückzugeben. Hiervon abweichende Reg-
lungen sind spätestens bei der Schlüsselübergabe mit 
dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragten zu 
vereinbaren und gesondert schriftlich festzuhalten; bei 
verspäteter Rückgabe des Schlüssels behält die Orts-
gemeinde sich vor, die Gebühr nach § 6 Abs. 1 anteilig 
für einen weiteren Tag zu berechnen.

(12) Minderjährige dürfen die Räumlichkeiten nur in Beglei-
tung eines Erziehungsberechtigten oder dessen Beauf-
tragten nutzen. § 3 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(13) Mit der Inanspruchnahme der Räumlichkeiten erkennt 
der Nutzer die Bestimmungen dieser Benutzungs- und 
Gebührensatzung an.

§ 4
Sorgfaltspflicht und Haftung

(1) Die Ortsgemeinde übergibt dem Nutzer die Räumlich-
keiten in ordnungsgemäßem Zustand. Der Nutzer prüft 
vor Benutzung die Räumlichkeiten und Geräte auf ihre 
ordnungsgemäße Beschaffenheit und stellt durch den 
Verantwortlichen sicher, dass schadhafte Anlagen und 
Geräte nicht benutzt werden. Etwaige Mängel sind 
direkt bei der Schlüsselübergabe dem Ortsbürgermeis-
ter bzw. dessen Beauftragten anzuzeigen; festgestellte 
Mängel werden schriftlich festgehalten. Der Nutzer ist 
verpflichtet, Schäden, die während der Nutzung ent-
standen sind, dem Ortsbürgermeister oder dessen 
Beauftragten unverzüglich - spätestens bei Schlüssel-
rückgabe - mitzuteilen. Es wird davon ausgegangen, 
dass ein nach der Beendigung der Nutzung festgestell-
ter, nicht angezeigter Schaden von dem letzten Nutzer 
verursacht wurde. Schadhafte Geräte oder Anlagen 
dürfen nicht benutzt werden.

(2) Bei Schlüsselverlust ist ein Austausch der Schlösser auf 
Kosten des Nutzers erforderlich. Der Nutzer haftet fer-
ner, wenn die Schlüssel an Dritte weitergegeben wer-
den.

(3) Der Nutzer übernimmt die Haftung für jegliche Perso-
nen- und Sachschäden, die sich im Zusammenhang mit 
der Nutzung der Räumlichkeiten und ihrer Einrichtun-
gen und Anlagen ergeben. Hierunter fallen Schäden 
sowie der Verlust an bzw. von den überlassenen Ein-
richtungen, Geräten und Zuwegungen. Schäden, die 
auf normalem Verschleiß beruhen, fallen nicht unter 
diese Regelung.

(4) Ersatzansprüche der Nutzer gegen die Ortsgemeinde 
für Schäden, die aus dem Verlust oder der Beschädi-
gung eingebrachter Sachen erwachsen, sind ausge-
schlossen.

(6) Ein Rechtsanspruch auf die Nutzung der Räumlichkei-
ten besteht nicht. Dem Ortsbürgermeister oder dessen 
Beauftragten bleibt das Recht der Zulassung der Nut-
zung vorbehalten.

(7) Die Zulassung der Nutzung kann - auch noch vor dem 
eigentlichen Nutzungstag - seitens der Ortsgemeinde 
widerrufen werden, sofern der beabsichtigten Nutzung 
falsche Angaben seitens des Nutzers zu Grunde liegen. 
Die Ortsgemeinde behält sich das Recht vor, diesen 
Nutzer für künftige Anfragen zu sperren.

§ 2
Benutzungszeiten und Einschränkung der Benutzung

(1) Die Terminvergabe für die Nutzung der Grillhütte obliegt 
dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragten.

(2) Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt. Werden mehrere Anträge auf 
Benutzung der Grillhütte für denselben Tag gestellt, wird 
grundsätzlich der beim Ortsbürgermeister oder dessen 
Beauftragten zeitlich früher eingegangene Antrag berück-
sichtigt.

(3) Die Grillhütte bleibt während der Wintermonate 
geschlossen.
Der genaue Zeitpunkt ist witterungsabhängig. Üblicher-
weise endet jedoch die Vermietung mit Ablauf des 
31.10. eines Jahres und beginnt zum 01.04. eines Jah-
res. Über den tatsächlichen Schließungszeitraum wird 
über das Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg informiert.

(4) Während der Durchführung von Bau-, Reinigungs- oder 
sonstigen größeren Arbeiten am oder im Gebäude bzw. 
den Außenanlagen und Zuwegungen, kann die Über-
lassung der Räumlichkeiten eingeschränkt oder gänz-
lich untersagt werden.

§ 3
Pflichten des Benutzers

(1) Der Nutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für 
den ordnungsgemäßen Ablauf der stattfindenden Ver-
anstaltungen und stellt die verantwortlichen Personen 
für die Überwachung der Veranstaltungen und die 
Bedienung der technischen Anlagen in der Grillhütte. 
Die Verantwortlichen sind der Ortsgemeinde vor Benut-
zung der Anlage mitzuteilen.

(2) Die Rettungswege sind freizuhalten, der Brandschutz 
muss gewährleistet sein.

(3) Vor dem Veranstaltungstermin sind der Übergabetermin 
mit Schlüsselübergabe und sonstige organisatorische 
Fragen direkt mit dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten abzustimmen.

(4) Dem Nutzer obliegt neben der Anmeldung der Veran-
staltung bei der GEMA auch die Übernahme der ent-
stehenden GEMA-Gebühren.

(5) Ab 22.00 Uhr ist störender Lärm möglichst zu vermei-
den. Der Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragter 
hat das Recht, bei Nichtbeachtung von seinem Haus-
recht Gebrauch zu machen und die Veranstaltung zu 
beenden. Eine Rückerstattung der Benutzungsgebüh-
ren ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der 
dazu ergangenen Verordnungen und die Bestimmungen des 
§ 117 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sind 
zu beachten.
(6) Die genutzten Räumlichkeiten sind nach Beendigung 

der Veranstaltung besenrein zu verlassen. Das Außen-
gelände ist, soweit die Verunreinigung auf die Nutzung 
zurückzuführen ist, ebenfalls vom Nutzer zu reinigen 
bzw. der Unrat zu entfernen. Tische und Bänke sind 
feucht abzuwischen, der Kühlschrank auszuwischen 
und die Toiletten feucht zu reinigen. Der angefallene 
Abfall ist durch den Nutzer zu entsorgen. Abfallgefäße 
hierfür werden seitens der Ortsgemeinde nicht zur Ver-
fügung gestellt.

(7) Bänke und Tische sind wieder an ihren Ursprungsplatz 
zurück zu räumen.
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(5) Die Benutzungsgebühr nach Abs. 1 ist auch dann zu 
entrichten, wenn infolge nicht rechtzeitiger (mindestens 
eine Woche) oder nicht ordnungsgemäßer vorheriger 
Abmeldung der Nutzung bei dem Ortsbürgermeister 
oder bei dessen Beauftragten Anderen die Nutzung der 
Grillhütte vorenthalten wird.

§ 7
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist derjenige, der den Antrag auf Nut-
zung der Grillhütte gestellt hat.

§ 8
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

1) Die Gebührenschuld entsteht mit Inanspruchnahme der 
Leistung; § 6 Abs. 5 bleibt hiervon unberührt.

2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig treten alle vorherigen Rege-
lungen außer Kraft.
Ausgefertigt:
Langenbach b. K., (Dienstsiegel)   Artur Schneider
29.04.2021   Ortsbürgermeister
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

■■ Erschließung
In Kürze beginnen die Bauarbeiten zur Erschließung des III. 
Bauabschnittes „Zur Krautmauer“. Der Auftrag wurde an den 
Mindestbieter Fa. Giehl vergeben.
Durch die Erschließung werden Kosten für den erstmaligen 
Anschluss von Wasser, Kanal, Kläranlage und Baustraße 
den Anliegern entstehen.
Voraussichtlich wird der Endausbau der Wohnstraßen aller 
Bauabschnitte innerhalb der nächsten zwei Jahren erfolgen.
Ortsgemeinde Langenbach  Artur Schneider, Ortsbürger-

meister

Lautzenbrücken

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Karsten Lucke

dienstags  .............................. 18:30 bis 19:30 Uhr
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 7
Telefon während der Sprechstunde  ..  02661 5194
Ortsbürgermeister privat  ..............  0170 7356708

E-Mail  ....................................  lautzenbruecken@t-online.de
Internet  .........................................  www.lautzenbruecken.de

(5) Die Haftung der Ortsgemeinde als Grundstückseigentü-
merin für den sicheren baulichen Zustand von Gebäu-
den gem. § 836 BGB bleibt hiervon unberührt.

(6) Fundsachen sind dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten zu übergeben, der die Weiterleitung an die 
Ortsgemeinde zu veranlassen hat.

(7) Es gilt das gesetzlich geregelte Rauchverbot in allen 
Räumlichkeiten der Grillhütte.

(8) Eine Weitervermietung der Räumlichkeiten an Dritte ist 
ausdrücklich untersagt.

§ 5
Ausübung des Hausrechtes

(1) Der Ortsbürgermeister bzw. die durch die Ortsgemeinde 
bestimmten vertretungsberechtigten Personen und 
andere, durch die Nutzer der Ortsgemeinde benannten 
verantwortlichen Personen haben im Rahmen dieser 
Benutzungssatzung für die Aufrechterhaltung der Ruhe, 
Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Den Anordnungen 
dieser Personen ist uneingeschränkt Folge zu leisten. 
Das Aufsichtspersonal ist befugt, Personen, die
a) die Ruhe, Sicherheit und Ordnung gefährden,
b) andere Besucher belästigen,
c) gegen diese Benutzungssatzung trotz Ermahnung ver-
stoßen,
aus den Räumlichkeiten und vom Gelände der Grill-
hütte zu verweisen.

(2) Der Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragter hat 
während der gesamten Dauer der Veranstaltung das 
Recht, die Räumlichkeiten und Außenanlagen zu betre-
ten. Bei Verstößen gegen diese Satzung steht es ihm 
frei, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen. § 3 
Abs. 5 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 6
Benutzungsgebühr

(1) Für die Nutzung der Grillhütte und ihrer Anlagen erhebt 
die Ortsgemeinde Langenbach b.K. folgende Benut-
zungsgebühren:

Einwohner der
Ortsgemeinde

Ortsfremde

1.) Benutzungsgebühr
a) für den ersten Tag 25 € 50 €
b) für jeden weiteren Tag 25 € 50 €
2.) Stromkosten 5 €/Betriebsstunde Aggregat
Die Kosten für Wasser und Abwasser sind in der 
Gebühr nach Nr. 1.) enthalten.
Sind zusätzliche Leistungen der Ortsgemeinde notwen-
dig (bspw. Reinigungsarbeiten nach Beendigung der 
Nutzung, etc.), werden diese dem Nutzer nach tatsäch-
lichem Aufwand zusätzlich in Rechnung gestellt.

(2) Pro Nutzung erhebt die Ortsgemeinde eine Kaution i. H. 
v. 50,00 €.
Die Kaution ist fällig in bar bei der Schlüsselübergabe. 
Sie wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe und Reini-
gung der Räumlichkeiten in bar an den jeweiligen Nut-
zer zurückerstattet; eine Verrechnung mit den sonstigen 
Benutzungsgebühren erfolgt nicht. Sofern während der 
Nutzung Schäden entstehen, die der Nutzer zu ver-
schulden hat, wird die Kaution bis zur Klärung des 
Sachverhaltes vollständig einbehalten.
Über die Hinterlegung der Kaution erhält der Nutzer 
eine entsprechende Quittung. Die ordnungsgemäße 
Rückgabe der Kaution ist vom Nutzer schriftlich zu 
bestätigen.

(3) Ortsansässige Vereine, die nach einer Vereinssatzung 
im Sinne des BGB geführt werden, erhalten die Räum-
lichkeiten und Toilettenanlagen an einem Tag pro Kalen-
derjahr kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine zweitä-
gige Veranstaltung ist ebenfalls kostenlos, wenn auf die 
kostenlose Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses 
im gleichen Kalenderjahr verzichtet wird.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Veranstaltungen des orts-
ansässigen Kindergartens und der Grundschule Neunk-
hausen.
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Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Die Mitglieder des Ausschusses sind zu einer öffentlichen 
Sitzung für Freitag, 21. Mai, 17.40 Uhr in das Bürgerhaus in 
Mörlen eingeladen.
Tagesordnung:
1. Empfehlungsbeschlussfassung zum Jahresabschluss 2020

Herrmann-Josef Christian,
Rechnungsprüfungsausschussvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Sitzung des Gemeinderates

Hiermit werden die Mitglieder des Gemeinderates sowie 
interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer öffentlichen 
Sitzung für Freitag, 21. Mai, 18.00 Uhr in das Bürgerhaus in 
Mörlen eingeladen.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Jahresabschluss 2020

1.1 Feststellung des Jahresabschlusses
1.2 Beschlussfassung über die Entlastung des Ortsbür-
germeisters und der Beigeordneten sowie des Bürger-
meisters der Verbandsgemeinde Bad Marienberg und der 
Beigeordneten

2. Bürgerbegehren „Keine Windkraftanlagen in der Gemeinde 
Mörlen“, §17a GemO
2.1 Beratung und Beschlussfassung über die Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens bezüglich der Fragestellung „Sind 
sie dagegen, dass die Flächen im Gemeindewald der 
Ortsgemeinde Mörlen für Windkraftanlagen zur Verfügung 
gestellt werden?
2.2 Durchführung und Fragestellung des Bürgerentscheids
2.3 Beschluss der Auffassung des Ortsgemeinderates/des 
Ortsbürgermeisters zur Fragestellung des Bürgerentscheids
2.4 Festlegung des Termins zur Durchführung des Bürge-
rentscheids

3. Vertragsangelegenheiten
4. Kenntnisgaben / Verschiedenes

Thomas Ax, Ortsbürgermeister
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wir aufgrund 
der aktuellen Situation bezüglich der Corona Pandemie der 
Öffentlichkeit nur begrenzte Kapazitäten (max. 8 Personen) 
zur Verfügung stellen. Um die notwendigen Abstände zu 
gewährleisten und zum Zwecke der Nachverfolgbarkeit einer 
möglichen Infektionskette, bitten wir die Zuhörer um vorhe-
rige Anmeldung (Mail an ortsgemeinde-moerlen@gmx.de / 
Reihenfolge nach Eingang). Bitte beachten Sie, dass für alle 
eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
(FFP2) - auch am Platz - besteht.

Thomas Ax, Ortsbürgermeister

■■ Windkraft - Vorstellung des Projekts am 14. Mai
Die Ortsgemeinde weist noch einmal auf die Vorstellung 
des Projekts und des Projektplaners am Freitag 14. Mai 
2021 17:00 Uhr hin, die mit dem Konferenzprogamm Webex 
durchgeführt wird.
Auch kurzfristig ist noch die Anmeldung unter ortsgemeinde-
moerlen@gmx.de möglich. Allen Interessierten geht recht-
zeitig (spätestens am 14. Mai mittags) der Link zur Teil-
nahme zu. Herr Ulrich Kreuzberger, Geschäftsführer der 
Firma KS Energiesysteme aus Dunningen-Seedorf wird mit-
tels einer Präsentation das Vorhaben vorstellen und Fragen 
gerne beantworten.
Die Präsentation ist mit knapp 30 Seiten sehr umfangreich. 
Die Gemeinde wird sie unmittelbar im Anschluss an die Ver-
anstaltung als PDF-Datei auf die Homepage stellen. Um 
unsere Zusage, jedem Haushalt die Informationen zukom-
men zu lassen, einhalten zu können bitten wir diejenigen, die 
keinen Zugang zur Datei im Internet haben und sich für die 
Informationen interessieren, um telefonische Kontaktauf-
nahme mit dem Ortsbürgermeister oder dem Unterzeichner. 
Wir werden einen Ausdruck der Präsentation zuschicken.

Thomas Mockenhaupt, Erster Beigeordneter

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Einladung zur Gemeinderatssitzung

Die Mitglieder des Gemeinderates werden hiermit zu einer 
Sitzung für Donnerstag, den 20.05.2021 - 19.00 Uhr in die 
Mehrzweckhalle
mit folgender Tagesordnung eingeladen:
A. Öffentlicher Teil
1. Vorstellung und Beschlussfassung Forsteinrichtungs-

werk Gemeindewald Lautzenbrücken
2. Jahresabschluss 2020

2.1 Feststellung des Jahresabschlusses 2020
2.2 Beschluss über die Entlastung des Ortsbürgermeisters 
und der Beigeordneten sowie des Bürgermeisters der Ver-
bandsgemeinde Bad Marienberg und der Beigeordneten

3. Sanierung Wirtschaftswege
4. Auflösung von Reihengräbern
5. Förderprogramm PV-Anlagen
6. Heizung Gemeindeverwaltung
7. Trimm-Dich & Fitness Parcours
B. Nichtöffentlicher Teil
8. Finanzangelegenheiten
9. Grundstücksangelegenheiten
A. Öffentlicher Teil
10. Bekanntmachung aus dem nichtöffentlichen Teil
11. Kenntnisgabe / Verschiedenes
Um die notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmer:innen 
gewährleisten zu können, ist die Besucherzahl auf 10 Personen 
begrenzt. Es besteht die Verpflichtung, eine FFP-2-Maske 
(keine Alltagsmasken) zu tragen, auch am Platz. Zum Zwecke 
der Information im Falle einer später bekanntwerdenden Infek-
tion werden Namen und Anschriften der Besucher:innen notiert.

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

■■ Demontage Spielplatz Talstraße - Hat jemand 
Verwendung für alte Spielgeräte u.ä.?

Der Spielplatz in der Talstraße wird wie bekanntgegeben 
nach über zwei Jahrzehnten grundlegend saniert. Alte Spiel-
geräte und vor allen Dingen die verschiedensten Holzele-
mente haben ausgedient. Hat jemand Interesse an einem 
alten Spielgerät bzw. Teilen, die dort ansonsten demontiert 
und entsorgt werden? Konkret entfernt werden die große 
Spielanlage komplett, die Schaukelanlage, die Seilbahn, die 
einzelnstehende Rutsche sowie das Reck. Interesse bitte 
zeitnah bis 19.05.2021 beim Ortsbürgermeister anzeigen, 
damit wir sehen, ob es Interesse gibt und ggf. Teile an privat 
bei eigener Demontage abgegeben werden können.

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

Mörlen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Thomas Ax

dienstags  .............................. 19:00 bis 20:30 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Schulstraße 9
Telefon  ..............................................  02661 5968

E-Mail  ................................ ortsgemeinde-moerlen@gmx.de
Internet  ...................................  www.moerlen-westerwald.de

■■ Wir gratulieren
Am 20. Mai 2021 vollendet

Frau Rosel Betz
ihr 80. Lebensjahr.

Die Ortsgemeinde Mörlen und die Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen alles Gute.
Thomas Ax  Andreas Heidrich
Ortsbürgermeister  Bürgermeister
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14.4 0,45 ha Darstellung gewerblicher Bauflächen mit 
dem Ziel der Entwicklung eines einge-
schränkten Gewerbegebietes (GE(E)) „Ober 
dem Bitzchen“ / Am Senneberg, Gemarkung 
Pfuhl, Flur 2

Plan siehe Seite 26

Wichtige Anbauteile für den neuen Gemeindeschlepper 
werden beschafft
Die Ortsgemeinde Nisterau hatte als Ersatz für den beim 
Brand im Bauhof irreparabel beschädigten Unimog einen 
gebrauchten Schlepper gekauft. Dafür ist die Anschaffung 
einiger wichtiger Anbauteile erforderlich.
Ratsmitglied Lars Pfeiffer hatte sich im Vorfeld der Sitzung 
umfassend informiert und stellte dem Gemeinderat in seiner 
jüngsten Sitzung die Ergebnisse vor:
Gekauft werden sollen ein Mulchgerät, eine Staplergabel 
sowie ein Ausgleichsgewicht. Der Gemeinderat billigte ein-
stimmig die Vorschläge von Lars Pfeiffer und beschloss die 
Anschaffung der Geräte.
Kenntnisgaben/Verschiedenes
1. Die Gemeinde plant eine Baumpflanzaktion für neugebo-

rene Kinder. Der genaue Standort dafür wird nach einer 
Ortsbegehung festgelegt.

2. Ortsbürgermeister Schell wird für die Instandsetzung eines 
Wasserschadens in der Küche des kleinen Saales im Dorf-
gemeinschaftshaus Angebote einholen. Es wird statt des 
bisherigen Boilers ein Durchlauferhitzer eingebaut werden.

3. Die Freie Evangelische Gemeinde Nisterau plant für das alte 
Gemeindehaus einen Umbau zu einer Tagespflegestätte.

4. Am alten Pumpenhaus hat es zum wiederholten Male 
eine illegale Müllentsorgung gegeben. Ortsbürgermeis-
ter Schell hat den Vorfall der Polizei gemeldet und 
Anzeige erstattet. Der Müll wurde von der Gemeinde in 
Eigenleistung entsorgt.

5. Ein Mitbürger hat angeregt, die Gemeinde klimafreundli-
cher zu machen. In diesem Zusammenhang wird geprüft, 
ob die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem 
Dach des Kindergartengebäudes wirtschaftlich ist.

6. Jochen Müller stellt die neueste Auswertung der Geschwin-
digkeitsmessanlage Ortsausfahrt Nisterstraße in Richtung 
Hundsburg vor. Es gab dort erneut einige nicht unerheblich 
Übertretungen. Die Polizeiinspektion Hachenburg wird in 
diesem Bereich verstärkt kontrollieren.

Markus Schell, Ortsbürgermeister

Nistertal

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Christian Benner

dienstags und mittwochs  ....................... 18:00 bis 19:00 Uhr
Dienstagssprechstunde derzeit nur telefonisch
Bürgermeisteramt/Gemeindeverwaltung, Am Sportplatz 4a
Telefon während der Sprechzeiten  ..............  02661 9839950
Telefon (Eilsachen/Notfälle)  ...........................  0175 2212516
Telefon (Bauhof)  ..........................................  0160 97032434
E-Mail  ...............................  kontakt@nistertal-westerwald.de
Internet  .................................... www.nistertal-westerwald.de

Öffentliche Bekanntmachung
■■ Einladung zur Gemeinderatsitzung

Die Mitglieder des Gemeinderates werden gemäß § 34 
Gemeindeordnung (GemO) zu einer öffentlichen Sitzung mit 
nichtöffentlichem Teil für Mittwoch, 19.05.2021 19.00 Uhr 
in die Mehrzweckhalle Nistertal mit folgender Tagesord-
nung eingeladen:

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ VdK Ortsverband Neunkhausen/Mörlen
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Neunkhausen

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Rudi Neufurth

freitags  ................................................... 17:00 bis 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Bürgermeisteramt, Hauptstraße 26
Telefon  ...........................................................  02661 939457
Mobil  ..............................................................  0171 1284215
E-Mail  ............................. buergermeister@neunkhausen.de

Nichtamtliche Bekanntmachungen

■■ VdK Ortsverband Neunkhausen/Mörlen
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Nisterau

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Markus Schell

freitags  .................................. 16:00 bis 18:00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Schulweg 12
Telefon  ..........................................  02661 939556
Mobil  ...........................................  0160 97331615

E-Mail  ..............................................  gemeinde@nisterau.de
Internet  ....................................................... www.nisterau.de

■■ Bürgerinformation über die 
Gemeinderatssitzung Nisterau vom 04.05.2021

Tagesordnungspunkt 1:
7. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Ver-
bandsgemeinde Bad Marienberg, Änderungspunkte der 
Ortsgemeinde Nisterau
Ortsgemeinde meldet Änderungswünsche zur 7. Fort-
schreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsge-
meinde Bad Marienberg
Der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg hat mit 
Beschluss vom 18.01.2021 das Verfahren der 7. punktuellen 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes eingeleitet. Im 
Gebiet der Gemeinde Nisterau sollen folgende Änderungen 
in das neue Verfahren aufgenommen werden:

14.1 2,70 ha Darstellung einer neuen Wohnbaufläche an 
der Ortsstraße, westlich des Neubaugebietes 
„Großstück“

14.2 0,35 ha Erweiterung der öffentlichen Grünflächen - 
Friedhof - um angrenzende Waldbereiche für 
die Anlage eines Ruhewaldes

0,35 ha Anpassung der Parkplatzfläche und des öst-
lich angrenzenden Waldes an den Bestand

14.3 0,28 ha Korrektur/Anpassung der Wohnbauflächen 
am Ortseingang Nisterau-Pfuhl, Hauptstraße Fortsetzung auf Seite 27
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■■ Wir gratulieren
Am 18. Mai 2021 vollendet

Herr Ernst Klier
sein 85. Lebensjahr.

Die Ortsgemeinde Norken und die Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen alles 
Gute.
Simone Jungbluth   Andreas Heidrich
Ortsbürgermeisterin   Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

■■ Einladung zur Sitzung des 
Ortsgemeinderates Norken

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates werden zu einer 
öffentlichen Sitzung für Donnerstag, den 20.05.2021, um 
19.30 Uhr mit folgender Tagesordnung in das Dorfgemein-
schaftshaus eingeladen:
Öffentlicher Teil:
1. Auftragsvergabe: Instandsetzung festgestellter War-

tungsmängel an der Straßenbeleuchtung
2. Auftragsvergabe: Straßenvorplanung und Entwurfsver-

messung zur Herstellung der Erschließungsanlage „Am 
Köppel“

3. Verschiedenes
Nicht öffentlicher Teil:
4. Grundstücksangelegenheiten
5. Bauangelegenheiten
6. Verschiedenes
Öffentlicher Teil:
7. Kenntnisgabe aus dem nicht öffentlichen Teil
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können wir aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation der Öffentlichkeit 
nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen. Um die 
notwendigen Abstände zu gewährleisten und zum Zwecke 
der Nachverfolgbarkeit einer möglichen Infektionskette, bit-
ten wir die Zuhörer um vorherige Anmeldung. Bitte beachten 
Sie, dass eine Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske auch 
am Platz besteht.

S. Jungbluth, Ortsbürgermeisterin

■■ Benutzungs- und Gebührensatzung 
der Ortsgemeinde Norken für 
das Dorfgemeinschaftshaus 
Norken vom 03.05.2021

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Norken hat aufgrund 
des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
vom 31.1.1994 (GVBl. S. 153), der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. 
S. 175) in den derzeit geltenden Fassungen folgende Sat-
zung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Alle in dieser Satzung verwandten personenbezogenen For-
mulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. Der Les-
barkeit halber ist nachfolgend von „Ortsbürgermeister“, 
„Beauftragter“, „Hausmeister“, „Nutzer“ und „Besucher“ die 
Rede. Diese Bezeichnungen gelten sowohl für männliche als 
auch für weibliche und diverse Personen gleichermaßen.

§ 1 Allgemeines
1) Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfge-
meinschaftshaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsge-
meinde Norken. Das Benutzungsverhältnis zwischen Ortsge-
meinde und Nutzer ist öffentlich-rechtlich.
2) Diese Benutzungssatzung ist für jeden Nutzer und Besu-
cher des Dorfgemeinschaftshauses mit seinen Nebenräu-
men, Einrichtungen und der Außenanlage in vollem Umfang 
verbindlich. Ihre Beachtung dient der Ordnung, Sicherheit 
und Sauberkeit der Räume, Einrichtungen und Anlagen und 
liegt daher im öffentlichen Interesse.
3) Die Ortsgemeinde stellt das Dorfgemeinschaftshaus zur 
Durchführung sozialer und kultureller Veranstaltungen sowie 
zur Durchführung von Familienfeiern und sonstigen Veran-
staltungen zur Verfügung. Veranstaltungen mit mehr als 200 
Personen sind nicht gestattet.

I. Öffentlicher Teil
1. Bericht des Bürgermeisters
2. Bebauungsplan Vorm Seifen II
3. Auftragsvergabe für Stufe 2 (Leistungsphasen 5-9) der 

Sportplatzsanierung
4. Kenntnisgaben / Verschiedenes
II. Nichtöffentlicher Teil
5. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
III. Öffentlicher Teil
6. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem Nichtöffentlichen Teil
7. Allgemeine Aussprache der Ratsmitglieder zu aktuellen 

Themen
Hinweis: Bitte an den eigenen Mund-Nase-Schutz denken! 
Grundsätzlich gilt, dass die derzeitigen Hygieneregeln auch 
für Ratssitzungen gelten. Damit der aktuellen Coronabe-
kämpfungsverordnung entsprochen wird und nicht zu viele 
Bürgerinnen und Bürger auf einmal im Bürgerhaus zusam-
menkommen, wird um Voranmeldung bei der Gemeindever-
waltung gebeten (Email, Brief, Anruf), falls beabsichtigt wird 
der Ratssitzung beizuwohnen.

Christian Benner, Ortsbürgermeister

■■ Hundekot und freilaufende Hunde
In letzter Zeit haben mich wieder vermehrt Beschwerden 
einiger Mitbürgerinnen und Mitbürger über rücksichtslose 
Hundehalterinnen und -halter erreicht. Aus diesem Anlass 
weise ich zum wiederholten Male daraufhin, dass es eine 
Anleinpflicht für Hunde gibt. Innerorts ohnehin, aber auch 
außerorts auf den Feldern und Wiesen, im Wald und rund 
um die Nister, spätestens beim Begegnen anderer Personen 
mit oder ohne Hund. „Der will nur spielen“ oder „der tut 
nichts“ hilft als Beruhigung nicht bei allen Personen, die z.B. 
Angst vor Hunden haben.
Auch Verletzungen von Hunden untereinander oder das Auf-
scheuchen von Wild durch freilaufende Hunde ist so eindeu-
tig vermeidbar. Nichtbeachten kann zu einer Ordnungswid-
rigkeit führen. Ebenso möchte ich nochmals daran erinnern, 
daß Hundekot von den Hundehaltern entsorgt werden muss. 
Es liegen leider wieder zu viele Hundehaufen herum, teil-
weise sogar innerorts, vor dem Kindergarten, vor der Grund-
schule, entlang des Sportplatzes, vor Privathäusern auf dem 
Gehweg. Das ist höchst unappetitlich und sogar hygienisch 
bedenklich für spielende Kinder. In Nistertal stehen nun wirk-
lich sehr viele Abfalleimer in unseren Gemarkungen herum, 
die man mit dem Hundekot füllen kann, wenn man ihn schon 
nicht - wie normalerweise richtig - zuhause entsorgen 
möchte. Das Liegenlassen in der Landschaft und vor allem 
an Wegen im Dorf ist die denkbar schlechteste aller Ideen 
und führt ebenfalls im ungünstigsten Fall zu einem Bußgeld, 
wenn der/die Hundehalter/in bekannt werden sollte. Auf-
grund der Fülle an ähnlichen Beschwerden wird in der 
nächsten Zeit vonseiten der Gemeinde verstärkt auf die Ein-
haltung der Regeln im Rahmen Anleinpflicht und Hundekot 
geachtet. Ich bitte um Beachtung.

Christian Benner, Ortsbürgermeister

Norken

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Simone Jungbluth

donnerstags  .......................... 18:00 bis 19.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Westerwaldstraße 8
Telefon während der Sprechstunde  ..  02661 6003
Mobil  .............................................  0175 3304777

E-Mail  .......................................................... info@norken.de

Fortsetzung von Seite 25
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schen; Geschirr, Gläser, Besteck und sonstige Gebrauchs-
gegenstände sind in einem hygienischen und geordneten 
Zustand zu hinterlassen. Die Böden sowie die Toilettenein-
richtungen sind feucht zu reinigen. Angefallener Abfall ist 
durch den Nutzer zu entsorgen. Abfallgefäße hierfür werden 
seitens der Ortsgemeinde nicht zur Verfügung gestellt.
Das Außengelände sowie die angrenzenden Wege und 
Grundstücke - auch Dritter -sind, soweit die Verunreinigung 
auf die Nutzung zurückzuführen ist, ebenfalls vom Nutzer zu 
reinigen bzw. der Unrat zu entfernen.
Sofern die Räumlichkeiten, das Außengelände und die Ein-
richtungsgegenstände seitens des Nutzers nicht in einem 
sauberen und ordnungsgemäßem Zustand hinterlassen wer-
den und Nacharbeiten durch die Ortsgemeinde bzw. einen 
beauftragten Dritten notwendig sind, ist die Ortsgemeinde 
berechtigt, dem Nutzer diese Kosten nach Maßgabe des § 6 
zusätzlich in Rechnung zu stellen.
8) Alle Gebrauchsgegenstände einschließlich Stühlen und 
Tischen sind wieder an ihren Ursprungsplatz zurück zu räu-
men.
9) Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass zum Abstellen 
von Fahrzeugen aller Art lediglich die ausgewiesenen Park-
flächen genutzt werden.
10) Nach Beendigung der Veranstaltung hat der Nutzer die 
Pflicht, alle Leuchten und Geräte auszuschalten, zu prüfen, 
ob alle Wasserzapfstellen geschlossen sind, die Heizung 
herunter zu drehen sowie die Fenster und die Eingangstür 
ordnungsgemäß zu verschließen.
11) Die ordnungsgemäße Reinigung des Dorfgemeinschafts-
hauses und seiner Außenanlagen sind dem Ortsbürgermeis-
ter bzw. dessen Beauftragten bis spätestens 12:00 Uhr des 
auf die Benutzung folgenden Tages nachzuweisen und die 
Schlüssel zurückzugeben. Hiervon abweichende Reglungen 
sind spätestens bei der Schlüsselübergabe mit dem Ortsbür-
germeister bzw. dessen Beauftragten zu vereinbaren und 
gesondert schriftlich festzuhalten; bei verspäteter Rückgabe 
des Schlüssels behält die Ortsgemeinde sich vor, die Gebühr 
nach § 6 Abs. 1 anteilig für einen weiteren Tag zu berechnen.
12) Minderjährige dürfen die Räumlichkeiten nur in Beglei-
tung eines Erziehungsberechtigten oder dessen Beauftrag-
ten nutzen. § 3 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
13) Mit der Inanspruchnahme der Räumlichkeiten erkennt 
der Nutzer die Bestimmungen dieser Benutzungs- und 
Gebührensatzung an.

§ 4 Sorgfaltspflicht und Haftung
1) Die Ortsgemeinde übergibt dem Nutzer die Räumlichkei-
ten in ordnungsgemäßem Zustand. Der Nutzer prüft vor 
Benutzung die Räumlichkeiten und Geräte auf ihre ord-
nungsgemäße Beschaffenheit und stellt durch den Verant-
wortlichen sicher, dass schadhafte Anlagen und Geräte nicht 
benutzt werden. Etwaige Mängel sind direkt bei der Schlüs-
selübergabe dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftrag-
ten anzuzeigen; festgestellte Mängel werden schriftlich fest-
gehalten. Der Nutzer ist verpflichtet, Schäden, die während 
der Nutzung entstanden sind, dem Ortsbürgermeister oder 
dessen Beauftragten unverzüglich - spätestens bei Schlüs-
selrückgabe - mitzuteilen. Es wird davon ausgegangen, dass 
ein nach der Beendigung der Nutzung festgestellter, nicht 
angezeigter Schaden von dem letzten Nutzer verursacht 
wurde. Schadhafte Geräte oder Anlagen dürfen nicht benutzt 
werden.
2) Die Zugangs- und Innentüren sind in eine Schließanlage 
integriert. Bei Schlüsselverlust ist ein Austausch der Schließ-
anlage auf Kosten des Nutzers erforderlich. Der Nutzer haf-
tet ferner, wenn die Schlüssel an Dritte weitergegeben wer-
den.
3) Der Nutzer übernimmt die Haftung für jegliche Personen- 
und Sachschäden, die sich im Zusammenhang mit der Nut-
zung der Räumlichkeiten und ihrer Einrichtungen und Anla-
gen ergeben. Hierunter fallen Schäden sowie der Verlust an 
bzw. von den überlassenen Einrichtungen, Geräten und 
Zuwegungen. Schäden, die auf normalem Verschleiß beru-
hen, fallen nicht unter diese Regelung.

4) Politische Veranstaltungen sind grundsätzlich nicht gestat-
tet; sie dürfen im Einzelfall ausnahmsweise zugelassen wer-
den.
5) Ein Rechtsanspruch auf die Nutzung der Räumlichkeiten 
besteht nicht. Dem Ortsbürgermeister oder dessen Beauf-
tragten bleibt das Recht der Zulassung der Nutzung vorbe-
halten.
6) Die Zulassung der Nutzung kann - auch noch vor dem 
eigentlichen Nutzungstag - seitens der Ortsgemeinde wider-
rufen werden, sofern der beabsichtigten Nutzung falsche 
Angaben seitens des Nutzers zu Grunde liegen. Die Ortsge-
meinde behält sich das Recht vor, diesen Nutzer für künftige 
Anfragen zu sperren.

§ 2 Benutzungszeiten und Einschränkung der Benut-
zung

1) Die Terminvergabe für die Nutzung des Dorfgemein-
schaftshauses obliegt dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten.
2) Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Ein-
gangs berücksichtigt. Werden mehrere Anträge auf Benut-
zung des Dorfgemeinschaftshauses für denselben Tag 
gestellt, wird grundsätzlich der beim Ortsbürgermeister oder 
dessen Beauftragten zeitlich früher eingegangene Antrag 
berücksichtigt.
3) Veranstaltungen der Ortsgemeinde bzw. der ortsansässi-
gen Vereine haben grundsätzlich Vorrang vor privaten oder 
gewerblichen Veranstaltungen.
4) Während der Durchführung von Bau-, Reinigungs- oder 
sonstigen größeren Arbeiten am oder im Gebäude bzw. den 
Außenanlagen und Zuwegungen, kann die Überlassung der 
Räumlichkeiten eingeschränkt oder gänzlich untersagt wer-
den. Maßnahmen der Ortsgemeinde, die eine Einschrän-
kung oder Schließung der Räumlichkeiten notwendig 
machen, lösen keine Entschädigungsverpflichtung gegen-
über dem Nutzer aus.

§ 3 Pflichten des Benutzers
1) Der Nutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der stattfindenden Veranstaltun-
gen und stellt die verantwortlichen Personen für die Überwa-
chung der Veranstaltungen und die Bedienung der techni-
schen Anlagen im Dorfgemeinschaftshaus. Die 
Verantwortlichen sind der Ortsgemeinde vor Benutzung der 
Anlage mitzuteilen.
2) Die Rettungswege sind freizuhalten, der Brandschutz 
muss gewährleistet sein. Es dürfen keine Feuerwerkskörper 
abgebrannt werden.
3) Vor dem Veranstaltungstermin sind der Übergabetermin 
mit Schlüsselübergabe und sonstige organisatorische Fra-
gen direkt mit dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauf-
tragten abzustimmen.
4) Dem Nutzer obliegt neben der Anmeldung der Veranstal-
tung bei der GEMA auch die Übernahme der entstehenden 
GEMA-Gebühren.
5) Sofern zur Durchführung der Veranstaltung sonstige 
Genehmigungen erforderlich werden, sind diese vom Nutzer 
vor Beginn der Veranstaltung in eigener Verantwortung zu 
beantragen.
6) Zum Schutz der Nachtruhe ist vom Nutzer darauf zu ach-
ten, dass ab 22:00 Uhr Türen und Fenster geschlossen 
gehalten werden; störender Lärm ist möglichst zu vermei-
den. Der Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragter hat 
das Recht, bei Nichtbeachtung von seinem Hausrecht 
Gebrauch zu machen und die Veranstaltung zu beenden. 
Eine Rückerstattung der Benutzungsgebühren ist in diesen 
Fällen ausgeschlossen.
Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der 
dazu ergangenen Verordnungen und die Bestimmungen des 
§ 117 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sind 
zu beachten.
7) Die angemieteten Räumlichkeiten sind nach Beendigung 
der Veranstaltung besenrein zu verlassen. Die Endreinigung 
erfolgt durch den Hausmeister. Tische, Bänke und Theken 
sind feucht abzuwischen; der Kühlschrank feucht auszuwi-
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zung für die Aufrechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ord-
nung zu sorgen. Den Anordnungen dieser Personen ist 
uneingeschränkt Folge zu leisten. Das Aufsichtspersonal ist 
befugt, Personen, die
a) die Ruhe, Sicherheit und Ordnung gefährden,
b) andere Besucher belästigen,
c) gegen diese Benutzungssatzung trotz Ermahnung versto-
ßen,
aus den Räumlichkeiten und vom Gelände des Dorfgemein-
schaftshauses zu verweisen.
2) Der Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragter hat wäh-
rend der gesamten Dauer der Veranstaltung das Recht, die 
Räumlichkeiten und Außenanlagen zu betreten. Bei Verstö-
ßen gegen diese Satzung steht es ihm frei, von seinem 
Hausrecht Gebrauch zu machen. § 3 Abs. 6 Satz 3 gilt ent-
sprechend.

§ 6 Benutzungsgebühr
(1) Für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses und sei-
ner Anlagen erhebt die Ortsgemeinde folgende Benutzungs-
gebühren:

4) Ersatzansprüche der Nutzer gegen die Ortsgemeinde für 
Schäden, die aus dem Verlust oder der Beschädigung einge-
brachter Sachen erwachsen, sind ausgeschlossen.
5) Die Haftung der Ortsgemeinde als Grundstückseigentü-
merin für den sicheren baulichen Zustand von Gebäuden 
gem. § 836 BGB bleibt hiervon unberührt.
6) Fundsachen sind dem Ortsbürgermeister (bzw. dessen 
Beauftragten) zu übergeben, (der die Weiterleitung an die 
Ortsgemeinde zu veranlassen hat).
7) Es gilt das gesetzlich geregelte Rauchverbot in allen 
Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses.
8) Eine Weitervermietung der Räumlichkeiten an Dritte ist 
ausdrücklich untersagt.

§ 5 Ausübung des Hausrechtes
1) Der Ortsbürgermeister bzw. die durch die Ortsgemeinde 
bestimmten vertretungsberechtigten Personen und andere, 
durch die Nutzer der Ortsgemeinde benannten verantwortli-
chen Personen haben im Rahmen dieser Benutzungssat-

Folgende Räumlichkeiten stehen dem Nutzer zur Verfügung: 
Foyer, Küche, Kühlraum, und Lagerraum zwischen Küche 
und Kühlraum. Zusätzlich steht der Bühnenbereich bei 
Anmietung vom Großen Saal und Kleinen mit Großen Saal 
zur Nutzung zur Verfügung. Sind zusätzliche Leistungen der 
Ortsgemeinde notwendig (bspw. Reinigungsarbeiten nach 
Beendigung der Nutzung, etc.), werden diese dem Nutzer 
nach tatsächlichem Aufwand zusätzlich in Rechnung gestellt.
(2) Pro Nutzung erhebt die Ortsgemeinde eine Kaution i. H. 
v. 100,00 € für Einwohner der Ortsgemeinde. Für Ortsfremde 
eine Kaution i. H. v. 200,00 €. Die Kaution ist fällig in bar bei 
der Schlüsselübergabe. Sie wird nach ordnungsgemäßer 
Rückgabe und Reinigung der Räumlichkeiten in bar an den 
jeweiligen Nutzer zurückerstattet; eine Verrechnung mit den 
sonstigen Benutzungsgebühren erfolgt nicht. Sofern wäh-
rend der Nutzung Schäden entstehen, die der Nutzer zu ver-
schulden hat, wird die Kaution bis zur Klärung des Sachver-
haltes vollständig einbehalten. Über die Hinterlegung der 
Kaution erhält der Nutzer eine entsprechende Quittung. Die 
ordnungsgemäße Rückgabe der Kaution ist vom Nutzer 
schriftlich zu bestätigen.

(3) Ortsansässige Vereine haben eine vereinsinterne Feier 
(Generalversammlung / Weihnachtsfeier) frei.
(4) Die Benutzungsgebühr nach Abs. 1 ist auch dann zu entrich-
ten, wenn infolge nicht rechtzeitiger (mindestens eine Woche) 
oder nicht ordnungsgemäßer vorheriger Abmeldung der Nutzung 
bei dem Ortsbürgermeister oder bei dessen Beauftragten Ande-
ren die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses vorenthalten wird.

§ 7 Gebührenschuldner
Gebührenschuldner ist derjenige, der den Antrag auf Nut-
zung des Dorfgemeinschaftshauses gestellt hat.

§ 8 Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit
1) Die Gebührenschuld entsteht mit Inanspruchnahme der 
Leistung; § 6 Abs. 4 bleibt hiervon unberührt.
2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig treten alle vorherigen Regelungen außer Kraft.
Ausgefertigt:
Norken, 03.05.2021 (Dienstsiegel)   Simone Jungbluth

Ortsbürgermeisterin
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Beauftragten zeitlich früher eingegangene Antrag berück-
sichtigt.
3) Die Grillhütte bleibt während der Wintermonate geschlos-
sen. Der genaue Zeitpunkt ist witterungsabhängig. Üblicher-
weise endet jedoch die Vermietung mit Ablauf des 31.10. 
eines Jahres und beginnt zum 01.04. eines Jahres. Über den 
tatsächlichen Schließungszeitraum wird über das Mittei-
lungsblatt der Verbandsgemeinde Bad Marienberg informiert.
4) Während der Durchführung von Bau-, Reinigungs- oder 
sonstigen größeren Arbeiten am oder im Gebäude bzw. den 
Außenanlagen und Zuwegungen, kann die Überlassung der 
Räumlichkeiten eingeschränkt oder gänzlich untersagt wer-
den.

§ 3 Pflichten des Benutzers
1) Der Nutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der stattfindenden Veranstaltun-
gen und stellt die verantwortlichen Personen für die Überwa-
chung der Veranstaltungen und die Bedienung der techni-
schen Anlagen in der Grillhütte. Die Verantwortlichen sind 
der Ortsgemeinde vor Benutzung der Anlage mitzuteilen.
2) Die Rettungswege sind freizuhalten, der Brandschutz 
muss gewährleistet sein.
3) Vor dem Veranstaltungstermin sind der Übergabetermin 
mit Schlüsselübergabe und sonstige organisatorische Fra-
gen direkt mit dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauf-
tragten abzustimmen.
4) Dem Nutzer obliegt neben der Anmeldung der Veranstal-
tung bei der GEMA auch die Übernahme der entstehenden 
GEMA-Gebühren.
5) Zum Schutz der Nachtruhe ist vom Nutzer darauf zu ach-
ten, dass ab 22:00 Uhr Türen und Fenster geschlossen 
gehalten werden; störender Lärm ist möglichst zu vermei-
den. Der Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragter hat 
das Recht, bei Nichtbeachtung von seinem Hausrecht 
Gebrauch zu machen und die Veranstaltung zu beenden. 
Eine Rückerstattung der Benutzungsgebühren ist in diesen 
Fällen ausgeschlossen.
Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der 
dazu ergangenen Verordnungen und die Bestimmungen des 
§ 117 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sind 
zu beachten.
6) Die angemieteten Räumlichkeiten sind nach Beendigung 
der Veranstaltung gereinigt zu verlassen. Das Außengelände 
ist, soweit die Verunreinigung auf die Nutzung zurückzufüh-
ren ist, ebenfalls vom Nutzer zu reinigen bzw. der Unrat zu 
entfernen. Tische und Bänke sind feucht abzuwischen, der 
Kühlschrank auszuwischen und die Toiletten feucht zu reini-
gen. Der angefallene Abfall ist durch den Nutzer zu entsor-
gen. Abfallgefäße hierfür werden seitens der Ortsgemeinde 
nicht zur Verfügung gestellt.
7) Bänke und Tische sind wieder an ihren Ursprungsplatz 
zurück zu räumen.
8) Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass zum Abstellen 
von Fahrzeugen aller Art lediglich die ausgewiesenen Park-
flächen genutzt werden.
9) Nach Beendigung der Veranstaltung hat der Nutzer die 
Pflicht, alle Leuchten und Geräte auszuschalten, zu prüfen, ob 
alle Wasserzapfstellen geschlossen sind, die Fenster zu schlie-
ßen und die Eingangstür ordnungsgemäß zu verschließen.
10) Feuer darf nur innerhalb der dafür vorgesehenen Feuer-
stellen unterhalten werden.
Das Abholzen von Bäumen und Büschen ist verboten. 
Brennmaterial (naturbelassenes, abgelagertes Holz bzw. Bri-
ketts sowie Grillkohle) ist vom Nutzer mitzubringen. Es ist 
sicherzustellen, dass nach Beendigung der Nutzung keine 
Brandgefahr mehr von der Glut ausgeht.
Der Grillplatz sowie der Grill sind nach Beendigung der Nut-
zung zu säubern; die restliche Asche ist fachgerecht zu ent-
sorgen.
Eine Entsorgung auf dem Gelände der Grillhütte ist verbo-
ten. Sollte die Asche nicht fachgerecht entsorgt werden, stellt 
die Ortsgemeinde dem Nutzer die dafür entstandenen Kos-
ten in Rechnung.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

■■ Benutzungs- und Gebührensatzung 
der Ortsgemeinde Norken 
für die Grillhütte Norken vom 03.05.2021

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Norken hat aufgrund 
des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
vom 31.1.1994 (GVBl. S. 153), der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. 
S. 175) in den derzeit geltenden Fassungen folgende Sat-
zung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Alle in dieser Satzung verwandten personenbezogenen For-
mulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. Der Les-
barkeit halber ist nachfolgend von „Ortsbürgermeister“, 
„Beauftragter“, „Hüttenwart“, „Nutzer“ und „Besucher“ die 
Rede. Diese Bezeichnungen gelten sowohl für männliche als 
auch für weibliche und diverse Personen gleichermaßen.

§ 1 Allgemeines
1) Die im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Grillhütte ist 
eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde Norken. Das 
Benutzungsverhältnis zwischen Ortsgemeinde und Nutzer 
ist öffentlich-rechtlich.
2) Diese Benutzungssatzung ist für jeden Nutzer und Besu-
cher der Grillhütte mit ihren Nebenräumen, Einrichtungen 
und der Außenanlage in vollem Umfang verbindlich. Ihre 
Beachtung dient der Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit der 
Räume, Einrichtungen und Anlagen und liegt daher im 
öffentlichen Interesse.
3) Die Ortsgemeinde stellt die Grillhütte zur Durchführung 
sozialer und kultureller Veranstaltungen sowie zur Durchfüh-
rung von Familienfeiern und sonstigen Veranstaltungen zur 
Verfügung.
4) Politische Veranstaltungen sind grundsätzlich nicht gestat-
tet; sie dürfen im Einzelfall ausnahmsweise zugelassen wer-
den. Die Zulassung setzt jedoch einen entsprechenden 
Beschluss des Gemeinderats voraus.
5) Ein Rechtsanspruch auf die Nutzung der Räumlichkeiten 
besteht nicht. Dem Ortsbürgermeister oder dessen Beauf-
tragten bleibt das Recht der Zulassung der Nutzung vorbe-
halten.
6) Die Zulassung der Nutzung kann - auch noch vor dem 
eigentlichen Nutzungstag - seitens der Ortsgemeinde wider-
rufen werden, sofern der beabsichtigten Nutzung falsche 
Angaben seitens des Nutzers zu Grunde liegen. Die Ortsge-
meinde behält sich das Recht vor, diesen Nutzer für künftige 
Anfragen zu sperren.

§ 2 Benutzungszeiten und Einschränkung der Benut-
zung

1) Die Terminvergabe für die Nutzung der Grillhütte obliegt 
dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragten.
2) Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Ein-
gangs berücksichtigt. Werden mehrere Anträge auf Benut-
zung der Grillhütte für denselben Tag gestellt, wird grund-
sätzlich der beim Ortsbürgermeister oder dessen 
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aus den Räumlichkeiten und vom Gelände der Grillhütte zu 
verweisen.

§ 6 Benutzungsgebühr
(1) Für die Nutzung der Grillhütte und ihrer Anlagen erhebt 
die Ortsgemeinde Norken folgende Benutzungsgebühren:

Einwohner 
der Ortsge-

meinde

Orts-
fremde

1.) Benutzungsgebühr
a) für den ersten Tag 50,00 € 70,00 €
b) für jeden weiteren Tag 30,00€ 50,00€
2.) Stromkosten 0,35 € / kw
3.) Kosten für Wasser und 
Abwasser

5,10 € / cbm

4.) Heizkosten ----

Sind zusätzliche Leistungen der Ortsgemeinde notwendig 
(bspw. Reinigungsarbeiten nach Beendigung der Nutzung, 
etc.), werden diese dem Nutzer nach tatsächlichem Aufwand 
zusätzlich in Rechnung gestellt.
(2) Pro Nutzung erhebt die Ortsgemeinde eine Kaution i. H. 
v. 100,00 €. Die Kaution ist fällig in bar bei der Schlüssel-
übergabe. Sie wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe und 
Reinigung der Räumlichkeiten in bar an den jeweiligen Nut-
zer zurückerstattet; eine Verrechnung mit den sonstigen 
Benutzungsgebühren erfolgt nicht. Sofern während der Nut-
zung Schäden entstehen, die der Nutzer zu verschulden 
hat, wird die Kaution bis zur Klärung des Sachverhaltes voll-
ständig einbehalten. Über die Hinterlegung der Kaution 
erhält der Nutzer eine entsprechende Quittung. Die ord-
nungsgemäße Rückgabe der Kaution ist vom Nutzer schrift-
lich zu bestätigen.
(3) Ortsansässige Vereine, die nach einer Vereinssatzung im 
Sinne des BGB geführt werden, erhalten die Räumlichkeiten 
und Toilettenanlagen an einem Tag pro Kalenderjahr kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Bei mehrtägigen Veranstaltungen erfolgt 
die Berechnung der darüberhinausgehenden Nutzung nach 
Absatz 1 entsprechend den Bestimmungen für Einwohner der 
Ortsgemeinde, ermäßigter Satz für weitere Tage. Eine zweitä-
gige Veranstaltung ist ebenfalls kostenlos, wenn auf die kos-
tenlose Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses oder der 
Mehrzweckhalle im gleichen Kalenderjahr verzichtet wird.
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Veranstaltungen des ortsan-
sässigen Kindergartens und der ortsansässigen Grundschule.
(5) Die Benutzungsgebühr nach Abs. 1 ist auch dann zu ent-
richten, wenn infolge nicht rechtzeitiger (mindestens eine 
Woche) oder nicht ordnungsgemäßer vorheriger Abmeldung 
der Nutzung bei dem Ortsbürgermeister oder bei dessen 
Beauftragten Anderen die Nutzung der Grillhütte vorenthal-
ten wird.

§ 7 Gebührenschuldner
Gebührenschuldner ist derjenige, der den Antrag auf Nut-
zung der Grillhütte gestellt hat.

§ 8 Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit
1) Die Gebührenschuld entsteht mit Inanspruchnahme der 
Leistung; § 6 Abs. 5 bleibt hiervon unberührt.
2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig treten alle vorherigen Rege-
lungen außer Kraft.
Ausgefertigt:
Norken, 03.05.2021 (Dienstsiegel)  Simone Jungbluth

Ortsbürgermeisterin
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn

11) Die ordnungsgemäße Reinigung der Grillhütte und sei-
ner Außenanlagen sind dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten bis spätestens 11:00 Uhr des auf die Benut-
zung folgenden Tages nachzuweisen und die Schlüssel 
zurückzugeben.
Hiervon abweichende Reglungen sind spätestens bei der 
Schlüsselübergabe mit dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten zu vereinbaren und gesondert schriftlich fest-
zuhalten; bei verspäteter Rückgabe des Schlüssels behält 
die Ortsgemeinde sich vor, die Gebühr nach § 6 Abs. 1 antei-
lig für einen weiteren Tag zu berechnen.
12) Minderjährige dürfen die Räumlichkeiten nur in Beglei-
tung eines Erziehungsberechtigten oder dessen Beauftrag-
ten nutzen. § 3 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
13) Mit der Inanspruchnahme der Räumlichkeiten erkennt 
der Nutzer die Bestimmungen dieser Benutzungs- und 
Gebührensatzung an.

§ 4 Sorgfaltspflicht und Haftung
1) Die Ortsgemeinde übergibt dem Nutzer die Räumlichkei-
ten in ordnungsgemäßem Zustand. Der Nutzer prüft vor 
Benutzung die Räumlichkeiten und Geräte auf ihre ord-
nungsgemäße Beschaffenheit und stellt durch den Verant-
wortlichen sicher, dass schadhafte Anlagen und Geräte 
nicht benutzt werden. Etwaige Mängel sind direkt bei der 
Schlüsselübergabe dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten anzuzeigen; festgestellte Mängel werden 
schriftlich festgehalten.
Der Nutzer ist verpflichtet, Schäden, die während der Nut-
zung entstanden sind, dem Ortsbürgermeister oder dessen 
Beauftragten unverzüglich - spätestens bei Schlüsselrück-
gabe - mitzuteilen. Es wird davon ausgegangen, dass ein 
nach der Beendigung der Nutzung festgestellter, nicht 
angezeigter Schaden von dem letzten Nutzer verursacht 
wurde. Schadhafte Geräte oder Anlagen dürfen nicht 
benutzt werden.
2) Bei Schlüsselverlust ist ein Austausch des/der 
Schließzylinder/s auf Kosten des Nutzers erforderlich. Der 
Nutzer haftet ferner, wenn die Schlüssel an Dritte weiterge-
geben werden.
3) Der Nutzer übernimmt die Haftung für jegliche Personen- 
und Sachschäden, die sich im Zusammenhang mit der Nut-
zung der Räumlichkeiten und ihrer Einrichtungen und Anla-
gen ergeben.
Hierunter fallen Schäden sowie der Verlust an bzw. von den 
überlassenen Einrichtungen, Geräten und Zuwegungen. 
Schäden, die auf normalem Verschleiß beruhen, fallen nicht 
unter diese Regelung.
4) Ersatzansprüche der Nutzer gegen die Ortsgemeinde für 
Schäden, die aus dem Verlust oder der Beschädigung einge-
brachter Sachen erwachsen, sind ausgeschlossen.
5) Die Haftung der Ortsgemeinde als Grundstückseigentü-
merin für den sicheren baulichen Zustand von Gebäuden 
gem. § 836 BGB bleibt hiervon unberührt.
6) Fundsachen sind dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten zu übergeben, der die Weiterleitung an die 
Ortsgemeinde zu veranlassen hat.
7) Es gilt das gesetzlich geregelte Rauchverbot in allen 
Räumlichkeiten der Grillhütte.
8) Eine Weitervermietung der Räumlichkeiten an Dritte ist 
ausdrücklich untersagt.

§ 5 Ausübung des Hausrechtes
Der Ortsbürgermeister bzw. die durch die Ortsgemeinde 
bestimmten vertretungsberechtigten Personen und andere, 
durch die Nutzer der Ortsgemeinde benannten verantwortli-
chen Personen haben im Rahmen dieser Benutzungssat-
zung für die Aufrechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ord-
nung zu sorgen. Den Anordnungen dieser Personen ist 
uneingeschränkt Folge zu leisten. Das Aufsichtspersonal ist 
befugt, Personen, die
a) die Ruhe, Sicherheit und Ordnung gefährden,
b) andere Besucher belästigen,
c) gegen diese Benutzungssatzung trotz Ermahnung versto-
ßen,
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jeweils in der darauffolgenden Woche veröffentlicht. Ich wün-
sche allen Bürgerinnen und Bürgern viel Spaß beim Rätseln 
und bedanke mich an dieser Stelle bei Rüdiger Hoffmann 
aus Unnau, der die Initiative hierzu ergriffen hat und aus 
dessen „Feder“ dieses Rätsel entspringt.
Woche 1
1. blægg a) extrem weiße Haut

b) nackt
c) extrem dunkle Haut

2. durmelisch a) träumerisch
b) mit Durchfall
c) schwindlig

3. bedröbbelt saj a) traurig sein
b) Regenguss abbekommen haben
c) betrogen werden

Iris Wagner, Ortsbürgermeisterin

Über die Ortsgrenzen hinaus

■■ Sportjugend-Rheinland
Engagierte Jugendliche werden belohnt
Jetzt für Ehrenamtsförderpreis der Sportjugend bewer-
ben - Sonderpreis für Öffentlichkeitsarbeit
Unter dem Motto „Vorbild gesucht! - Gib Engagement ein 
Gesicht“ ruft die Sportjugend Rheinland jährlich Sportver-
eine auf junge Engagierte für den Ehrenamtsförderpreis zu 
nominieren. Gesucht werden Jugendliche (bis 26 Jahre), die 
sich in herausragender Form in der Jugendarbeit ihres Ver-
eins engagieren.
Monatliche Gewinnchance im Themenjahr
Anlässlich des Sportjugend-Themenjahres „Jung und aktiv“ 
wird 2021 unter allen Einsendungen eines Monats ein 
Ehrenamtlicher des Monats gekürt.
Alle Monatsgewinner erhalten einen kleinen Sachpreis sowie 
100 Euro für die Jugendkasse des Vereins.
„Mit der Aktion wollen wir die Vielfalt des jungen Engage-
ments in den Vereinen darstellen und gleichzeitig mehr 
Jugendliche für ihren Einsatz belohnen“, erläutert Susanne 
Weber, Geschäftsführerin der Sportjugend Rheinland, die 
Aktion. „Für den Ehrenamtsförderpreis werden alle Einsen-
dungen berücksichtigt, egal ob Monatsgewinner oder nicht“, 
betont Weber.
Die zusätzliche Gewinnchance besteht bis Dezember. Alle 
Bewerbungen bis zum 30. Juni werden für den Ehrenamts-
förderpreis 2021 berücksichtigt. Später eingehende Bewer-
bungen gehen dann 2022 in die Wertung ein.
VMRS-Sonderpreis für Öffentlichkeitsarbeit
Wegen der Corona-Pandemie haben viele Vereine vermehrt 
digitale Angebote entwickelt. Vielfach konnten sie dabei auf 
die Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen setzen. Engagierte, die die Öffentlichkeitsarbeit ihres 
Vereins mitgestalten, haben dabei gleich eine doppelte 
Gewinnchance. Der Verein der Mittelrheinischen Sportjour-
nalisten (VMRS) hat hierfür einen Sonderpreis in Höhe von 
250 Euro ausgelobt.
„Wir wollen junge Menschen für die journalistische Arbeit im 
Sport begeistern“, beschreibt Arno Boes, Vorsitzender des 
VMRS, die Idee des Sonderpreises. „Die Pressearbeit, ins-
besondere auch die Betreuung von digitalen Kanälen, ist ein 
attraktives Betätigungsfeld für junge Menschen und vielfach 
der Einstieg in ein Ehrenamt“, erläutert Boes mit Blick auf die 
Vereinsarbeit.
Der Ehrenamtsförderpreis ist eine von mehreren Aktionen, 
mit denen die Sportjugend Rheinland junges Engagement 
unter dem Motto „jung und aktiv“ das junge Ehrenamt in den 
Blickpunkt rücken möchte. „Mit dem Ehrenamtsförderpreis 
haben Vereine die Chance, bereits aktiven Jugendlichen 
Danke zu sagen“, sagt Felix Horbach, Ressortleiter Finan-
zen und Jugendprojekte bei der Sportjugend Rheinland.
Weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen gibt 
es unter www.sportjugend-rheinland.de.

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Stockhausen-Illfurth

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Günter Weinbrenner

dienstags  ............................................... 18:30 bis 20:00 Uhr
Gemeindebüro Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 2
Telefon Gemeindebüro  ....................................  02661 63711
Mobil Ortsbürgermeister  ................................  0171 3425846
E-Mail  .............................. stockhausen-illfurth@rz-online.de

Unnau

Amtliche Bekanntmachungen

■■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Iris Wagner

dienstags  ............................................... 17:00 bis 19:00 Uhr
Bürgermeisteramt, Schwimmbadstraße 36
Telefon  ...............................................................  02661 5308
E-Mail  ........................................................... info@unnau.de
Internet:  ......................................................... www.unnau.de

■■ Wir gratulieren
Am 16 Mai 2021 vollendet

Herr Walter Meyer, Ortsteil Korb
sein 94. Lebensjahr.

Die Ortsgemeinde Unnau und die Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen alles Gute.
Iris Wagner   Andreas Heidrich
Ortsbürgermeisterin   Bürgermeister

■■ Altkleidercontainer im Ortsteil Unnau 
hat den Standort gewechselt

Der Altkleidercontainer, welcher bislang vor dem Bauhof 
stand, steht nun auf dem Platz bei den Glascontainern ober-
halb des Kirmesplatzes im Ortsteil Unnau.

Iris Wagner, Ortsbürgermeisterin

■■ Vorankündigung zur nächsten 
Gemeinderatssitzung

Die nächste Gemeinderatssitzung ist für den 08.06.2021 ter-
miniert. Die Einladung nebst Tagesordnung wird rechtzeitig 
bekannt gegeben.

■■ Wot öss dott?
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
hinter der Überschrift „Wot öss dott“ verbirgt sich ein Rätsel 
auf Unnauer Platt, welches Jung und Alt oder insbesondere 
auch die Neu- Unnauer die nächsten 5 Ausgaben des Wäller 
Blättchens zum Raten einlädt. Die Auflösungen werden 



Wäller Blättchen 33 Nr. 19/2021

• Pfarrer Karl Jacobi für Hof und Nisterau und die Senioren-
heime Bad Marienberg, Tel. (0160) 1111720
Gemeindebüro
Öffnungszeiten Di und Mi: 09.00-12.00 Uhr, Do: 15.00-18.00 Uhr
Telefon (02661) 61506
Kontakte
E-Mail kirchengemeinde.bad-marienberg@ekhn.de
Homepage www.kirche-bad-marienberg.de
Newsletter www.gemeinde.top
YouTube Kanal Kirchenvideo (www.youtube.com/c/kirchenvideo)
Gottesdienste
13. Mai, 11:00 Uhr Christi Himmelfahrt Bad Marienberg
16. Mai, 9:30 Uhr Sonntag Exaudi Bad Marienberg
16. Mai, 9:30 Uhr Sonntag Exaudi Hof
16. Mai, 11:00 Uhr Sonntag Exaudi Fehl-Ritzhausen
16. Mai, 11:00 Uhr Sonntag Exaudi Höhn
Der Kirchenvorstand hofft, diesen wöchentlichen Wechsel 
fortführen zu können. Er wird dazu die Zahlen der Coronaer-
krankungen genau beobachten, um gegebenenfalls kurzfris-
tig reagieren zu können.
Sicherheitshinweis
Das Tragen einer medizinischen Maske (OP-Masken oder 
virenfilternde Masken der Standards FFP2, KN95 oder N95 
oder eines vergleichbaren Standards) ist während des Got-
tesdienstes verpflichtend. Weitere Informationen zu unseren 
Sicherheitsvorkehrungen finden Sie auf unserer Homepage 
www.gemeinde.top

■■ Ev. Kirchengemeinde Kirburg
Pfarramt: Köln-Leipziger Str. 22,
57629 Kirburg,
Tel. 02661/5407, Fax: 02661-64259
E-Mail: kirchengemeinde.kirburg@ekhn.de
Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo u. Fr 9 
Uhr bis 12 Uhr, Mi 15 Uhr bis 18 Uhr

Donnerstag, 13.05.2021, 10.00 Uhr Gottesdienst an Christi 
Himmelfahrt
Sonntag, 16.05.2021, 10.00 Uhr Gottesdienst
Unsere Gottesdienste finden nach den aktuellen Corona-
Schutz-u. Hygienemaßnahmen statt (bei einem Inzidenzwert 
unter 200). Mundschutzpflicht besteht beim Betreten und 
Verlassen der Kirche und während des Gottesdienstes und 
Desinfektionspflicht der Hände im Eingangsbereich.
Einladung auf den Pfingstweg am Pfingstsonntag, 23. 
Mai 2021, ab 11.30 Uhr
Start: Hohensayner Weg/Talstraße, 56472 Lautzenbrücken
Jede Gruppe (ein Haushalt plus eine weitere Person) läuft 
für sich!

■■ VdK Orsverband Neunkhausen/Mörlen
Große Ehrung für Friedhelm Schneider
Friedhelm Schneider wurde eine große Ehrung zuteil. Am 
28.04.21 konnten der 1. Vorsitzende, Guido Beuter sowie der 
Beisitzer Heinz Meier, Herrn Schneider zur Ehrenmitglied-
schaft der VdK Rheinland-Pfalz gratulieren und ihm die 
Ehrenurkunde überreichen.
Bedingt durch Corona, konnte dieses Ereignis nicht gebüh-
rend vom Ortsverband gefeiert werden, was aber definitiv bei 
der nächsten Gelegenheit nachgeholt wird. Friedhelm Schnei-
der trat 1960 in die VdK ein und war etliche Jahre 1. Vorsitzen-
der des Ortsverbands Neunkhausen/Mörlen. 2016 wurde ihm 
bereits die Landes-Verdienstnadel in Gold verliehen. 2020 
hatte er sein 60-jähriges Jubiläum als VdK-Mitglied.
2020 legte Friedhelm Schneider sein Amt als 1. Vorsitzender 
nieder. Er war maßgeblich an der Neuorientierung des Vor-
standes beteiligt. Heute noch steht er gerne dem neuen Vor-
stand mit Rat und Tat zur Seite. Dafür bedanke ich mich, als 
neuer Vorsitzender, nochmals persönlich recht herzlich bei 
ihm.
Der Ortsverband Neunkhausen/Mörlen, sowie der Vorstand 
sind stolz, ihn in unseren Reihen zu haben und danken ihm 
recht herzlich für seine geleisteten Tätigkeiten.

Kirchliche Nachrichten

■■ Freie christliche Gemeinde Langenbach b. K.
In der Trift 10, 57520 Langenbach
Kontakt: Peter Platzen, 02661-6095; fcg.langenbach@ktkmail.de

■■ Freie evangelische Gemeinde Nisterau
Wir sind umgezogen, jetzt: Bergweg 5, Nisterau
Kontaktadresse: Harald Börner, Tel.: 02662/5079592,
E-Mail: pastor@nisterau.feg.de
Weitere Informationen im Internet unter: http://nisterau.feg.de
Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst
Wir wenden die jeweils aktuell vorgeschriebenen Corona-
Schutz- und Hygienemaßnahmen des Landes an. Deshalb 
ist für die Teilnahme an den Gottesdiensten eine Anmeldung 
erforderlich (telefonisch bei G. Krumm unter 02661/7317 
oder E-Mail an gerdkrumm@gmail.com).
Mund-Nasen-Schutz wird ab der Eingangstür bis zum Sitz-
platz und während des Gottesdienstes getragen. Die Hände 
werden vor dem Eingang desinfiziert, Abstände müssen ein-
gehalten werden. In bestimmten Zeitabständen wird gelüftet.
Unsere Gottesdienste können Sie nun auch im Livestream 
miterleben: https://nisterau.feg.de/media/

■■ Evangelische Kirchengemeinde Bad Marienberg
Pfarrer
• Pfarrer Oliver Salzmann für Bad Marienberg 
(Stadt) und Zinhain, Tel. (02661) 5381
• Pfarrer Peter Wagner für Eichenstruth, Fehl-
Ritzhausen, Großseifen, Langenbach, Stock-
hausen-Illfurth, Tel. (02661) 5552

• Pfarrer Maic Zimmermann für Höhn, Hahn und Dreisbach, 
Tel (02661) 9531207

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660

Ihr Partner für 
Mietgeräte in der Region!

K
G

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf, Sie 
fachgerecht und kompetent zu beraten!

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70kostenlose 

Miethotline 0800 092 99 70



Wäller Blättchen 34 Nr. 19/2021

Tel. 02662/94351-25 Marienstatt (Büro geöffnet: donners-
tags: 14 bis 16 Uhr)
Tel. 02662/94351-27 Bad Marienberg (Büro geöffnet: frei-
tags: 9 bis 12 Uhr)
Tel. 02662/94351-28 Mörlen (Büro geöffnet: montags: 14 bis 
16 Uhr)
Tel. 02662/94351-26 Nistertal (Büro geöffnet: dienstags: 14 
bis 16 Uhr)
Erreichbarkeit und Öffnungszeiten - Zentrales Pfarrbüro 
und Kontaktstellen
Das Zentrale Pfarrbüro und die Kontaktstellen sind leider 
derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen! Sie können 
uns daher nicht persönlich besuchen. Wir sind jedoch sowohl 
per Mail als auch - während der gewohnten Öffnungszeiten - 
per Telefon unter der Rufnummer 02662-943510 für Sie 
erreichbar. Natürlich gibt es auch hier die Möglichkeit unse-
res 24h-Notfalltelefons in dringenden seelsorglichen Fragen 
unter Rufnummer 0170-3844588.
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen 
sehr bald auch wieder für Ihre Präsenzbesuche im Zentralen 
Pfarrbüro und in den Kontaktstellen öffnen zu können.
Beheizung der Kirchen während der Gottesdienste
Leider dürfen wir Heizungen, die auf dem Umluftprinzip beru-
hen, nicht mehr während des Gottesdienstes in Betrieb lassen. 
D. h. konkret: Unsere Kirchen werden bis ca. 15 min vor den 
Gottesdiensten geheizt und dann wird die Heizung ausge-
schaltet. Es könnte daher im Laufe des Gottesdienstes kalt 
werden. Bitte ziehen Sie sich warm an, bringen Sie auch 
gerne ein Kissen und/oder eine Decke an kalten Tagen mit.
Gottesdienste in unserer Pfarrei
Wir freuen uns, mit Ihnen Gottesdienst feiern zu dürfen! Bitte 
denken Sie an die noch immer bestehenden Hygieneregeln 
und den damit zusammenhängenden Vorgaben (Anmeldung 
zu den Gottesdiensten bis freitags 12.00 Uhr; Tragen einer 
medizinischen Maske (OP-Maske, FFP2, KN95/N95 Mas-
ken) auch während des Gottesdienstes; frühzeitig vor 
dem Gottesdienst da sein.
Kirchort Bad Marienberg:
Fr., 14.05. 13:00 Lebensmittelausgabe der Westerwaldkreis-
tafel in der Weidenstraße 7, Bad Marienberg
So., 16.05 10:30 Amt in Bad Marienberg (Kaplan Engels)
Fr., 21.05. 13:00 Lebensmittelausgabe der Westerwaldkreis-
tafel in der Weidenstraße 7, Bad Marienberg
So., 23.05. 10:30 Amt in Bad Marienberg (Pfr. Roth) 16:00 
Gottesdienst in polnischer Sprache in Bad Marienberg
Kirchorte Mörlen und Norken:
So., 16.05. 09:00 Amt in Norken (Pfr. Roth); Amt für + Marliese 
Becker und ++ Eltern; Gedächtnis für + Rosemarie Simon, 1. 
Jahresgedächtnis für Irmgard Schönlein und ++ Ang.
Mi., 19.05. 09:00 Hauskommunion in Neunkhausen und Nor-
ken (Diakon Krämer)
Do., 20.05. 09:00 Hauskommunion in Mörlen (Diakon Krämer)
Sa., 22.05. 19:00 Vorabendmesse in Mörlen (Kaplan Engels); 
Amt für ++ Ehel. Maria und Gerhard Fabig und ++ Ang.; 
Gedächtnis für + Schwester Mechthild, ++ Eheleute Her-
mann und Irene Büdenhölzer, ++ Eheleute Heinz und Erika 
Orthey sowie ++ Töchter Gisela und Brigitte; für + Günter 
Meurer und ++ Eheleute Herbert und Hedwig Brenner
So., 23.05. 09:00 Amt in Norken (Kaplan Engels)
Kirchort Nistertal
Fr., 14.05. 17:00 Die Kath. öffentliche Bücherei Nistertal ist für 
den Abholservice nach Vorbestellung bis 19.00 Uhr geöffnet
Sa., 15.05. 17:30 Läuten der Kapellenglocke (P. Leyendecker)
So., 16.05. 10:30 Amt in Nistertal (Pfr. Roth); Amt für + Nor-
bert Krämer und ++ Ang. 18:00 Maiandacht in Nistertal
Mi., 19.05. und Fr. 21.05. 17.00 Die kath. öffentliche Büche-
rei Nistertal ist für den Abholservice nach Vorbestellung bis 
19:00 Uhr geöffnet
Sa., 22.05. 17:30 Vorabendmesse in Nistertal (Kaplan 
Engels); Amt für ++ Eheleute Gebhard und Hildegard Denter 
und + Manfred Heller
So., 23.05. 18:00 Maiandacht in Nistertal
Mo., 24.05. 10:30 Amt in Nistertal (Pfr. Roth)

(aktuelle Corona-Regelungen beachten!)
3 km Rundweg, 4 Stationen mit Aufgaben u. Überraschungen
Anmeldung bis 20.05.2021:
02661-5407 oder kirchengemeinde.kirburg@ekhn.de

 

Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, ab 11.30 Uhr 

Start: Hohensayner Weg/Talstraße, 56472 Lautzenbrücken 

Jede Gruppe (ein Haushalt plus eine weitere Person) läuft für sich! 
(aktuelle Corona-Regelungen beachten!) 

 

3 km Rundweg, 4 Stationen mit Aufgaben u. Überraschungen 

Anmeldung bis 20.05.2021: 
02661-5407 oder kirchengemeinde.kirburg@ekhn.de 

■■ Ev. Kirchengemeinde Unnau
Pfarramt: Kirchweg 12, 57648 Unnau, 
Tel. 02661/ 1631
Am Himmelfahrtstag, 13. Mai 2021 laden 
wir Sie herzlich zu unserem Gottesdienst 
um 10.00 Uhr in der Waldkirche ein. Die-

ser Gottesdienst wird nur bei trockenem Wetter stattfinden. 
Bitte denken Sie an eine Sitzgelegenheit und Ihren Mund-
Nasenschutz. Am Sonntag können Sie dann, wie gewohnt, 
um 10.00 Uhr mit uns online auf unserem YouTube Kanal 
Gottesdienst feiern. Geben Sie dazu auf YouTube einfach 
„Kirchengemeinde Unnau“ ein oder folgenden Link:
https://www.youtube.com/channel/UCzYqUGFokYv-
suW-ITnD-7tQ?view_as=subscriber
Wer die Predigt gerne in Schriftform haben möchte, der 
melde sich bitte im Pfarramt, sie wird Ihnen dann zugestellt.
Wir freuen uns über eine rege Beteiligung und bleiben Sie 
gesund.

■■ Kath. Pfarrei Maria Himmelfahrt Hachenburg
Bad Marienberg - Hachenburg - Hattert - Marienstatt - 
Merkelbach - Mörlen- Nistertal - Norken
Salzgasse 11, 57627 Hachenburg
E-Mail: mariahimmelfahrt@hachenburg.bistumlimburg.de
Tel. 02662/943510 Zentrales Pfarrbüro Hachenburg (Büro 
geöffnet: montags bis freitags: 8 bis 12 Uhr und montags und 
mittwochs 14 bis 16 Uhr)
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Weitere aktuelle Informationen der Pfarrei können Sie unse-
rer Homepage entnehmen: http://www.sankt-franziskus-ww.de
Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen, sowie Messbestel-
lungen nimmt jede Kontaktstelle und das Büro in Seck ent-
gegen. Beiträge und Veröffentlichungswünsche für Pfarrbrief, 
Wäller Wochenspiegel und Hoher Westerwald bitte an pfarr-
brief@sankt-franziskus-ww.de oder telef. an Tel. 02664 / 
993160
Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief ist 28.05.2021
Pfarrei Sankt Franziskus- Neues aus der Pfarrgemeinde
Elternabend für die Eltern der diesjährigen Kommunion-
kinder:
Für die Kinder aus dem Kirchort Westernohe: Wir treffen uns 
am Di. 18.05.2021 in der Kirche Westernohe. Der Eltern-
abend beginnt um 18.00 Uhr.
Für die Kinder aus dem Kirchort Neustadt: Wir treffen uns 
am Di. 18.05.2021 in der Kirche Neustadt. Der Elternabend 
beginnt um 19.45 Uhr (nach dem Abendgottesdienst)
Für die Kinder aus dem Kirchort Elsoff: Wir treffen uns am 
Mi. 19.05.2021 in der Kirche Elsoff. Der Elternabend beginnt 
um 18.00 Uhr.
Für die Kinder aus dem Kirchort Höhn, Schönberg und Hel-
lenhahn: Wir treffen uns am Mi. 19.05.2021 in der Kirche 
Höhn. Der Elternabend beginnt um 19.45 Uhr
Für die Kinder aus dem Kirchort Rennerod: Wir treffen uns 
am Do. 20.05.2021 in der Kirche Rennerod. Der Elternabend 
beginnt um 19.45 Uhr (nach dem Abendgottesdienst)
Für die Kinder aus dem Kirchort Seck und Irmtraut: Wir tref-
fen uns am Fr. 21.05.2021 in der Kirche Seck. Der Eltern-
abend beginnt um 19.45 Uhr (nach dem Abendgottesdienst)
Ein Tag für Silberjubelpaare im Bistum Limburg
Unterwegs mit Gottes Segen
Am Samstag, den 19. Juni 2021 feiert das Bistum Limburg 
einen Tag für Silberjubelpaare. Alle Paare, die kirchlich ver-
heiratet sind und 2021 ihr silbernes Ehejubiläum feiern, sind 
eingeladen, den Gottesdienst um 15 Uhr via Live-Stream 
mitzufeiern. Um 17 Uhr gibt es die Möglichkeit zum Empfang 
einer Einzelpaarsegnung.
Zu diesem Tag ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.
Einladungen mit Anmeldekarten finden Sie in den Kirchen oder 
im Zentralen Pfarrbüro nach vorheriger Terminvereinbarung.
Kirchort Mariä Heimsuchung Höhn
Sonntag, 16.05. 11:30 Die Bücherei ist geöffnet von 11:30 
bis 12:00
Dienstag, 18.05. 17:30 Sprechstunde von Herrn Hamacher
Mittwoch, 19.05. 19:45 Elternabend für die Eltern der dies-
jährigen Kommunionkinder aus dem Korchort Höhn, Hellen-
hahn und Schönberg in der Kirche in Höhn

■■ Kath. Pfarrei Sankt Franziskus 
im Hohen Westerwald, Rennerod

Zentrales Pfarrbüro Seck 
02664/993160, Mo, Di, Do, Fr 10:00 - 
12:00, Mo, Di, Mi, Do 15:00 - 17:00
Das Zentrale Pfarrbüro in Seck ist für den 
Publikumsverkehr geöffnet. Bitte beach-

ten Sie, dass dies nur nach vorheriger Terminvereinbarung mög-
lich ist. Wir bitten Sie beim Besuch zum gegenseitigen Schutz 
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Kontaktstellen bleiben 
bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Selbst-
verständlich sind wir wie gewohnt telefonisch für Sie erreichbar.
Die Kontaktstellen sind im Augenblick nur telefonisch 
erreichbar:
Kontaktstelle Elsoff Tel.: 02664/999121, Mo 15:00 - 18:00
Kontaktstelle Hellenhahn-Schellenberg
Tel.: 02664/9931624, Di 9:00 - 12:00
Kontaktstelle Höhn Tel.: 02664/9931618, Do 8:30 - 11:30
Kontaktstelle Rennerod Tel. 02664/9931203,
Mo 9:00 - 12:00
Kontaktstelle Schönberg Tel.: 02664/9931621,
Di 14:30 - 17:30
Kontaktstelle Westernohe Tel.: 02664/335 Fr 9:00 - 11:00
Bei seelsorgerischen Notfällen erreichen Sie uns unter: 
0175 7069945
Gottesdienstordnung
Freitag, 14. Mai, 19.00 Ailertchen Eucharistiefeier, 19.00 
Irmtraut Maiandacht
Samstag, 15. Mai, 17.30 Westernohe Eucharistiefeier mit 
Teilnahme der Erstkommunionkinder aus Westernohe und 
Elsoff / Amt für den verst. Johann Fischbach und Angehö-
rige, 17.30 Schönberg Eucharistiefeier, 19.00 Seck Eucha-
ristiefeier mit Teilnahme der Erstkommunionkinder aus Seck 
und Irmtraut / Amt für die Eheleute Johann-Philipp Rau und 
deren verst. Kinder / Jahramt für Annegret Eisel, 19.00 Ober-
rod Eucharistiefeier
Sonntag, 16. Mai, 09.00 Neustadt Kirchweihgottesdienst 
mit Teilnahme der Erstkommunionkinder aus Neustadt / Amt 
für Annemarie und Bernhard Gros, 09.00 Elsoff Eucharis-
tiefeier, 10.30 Hellenhahn Eucharistiefeier, 10.30 Rennerod 
Eucharistiefeier / Jahramt für Hildegard und Alfred Röttger / 
Amt für Leb. und Verst. des Jahrgangs 1950/51, 10.30 Höhn 
Eucharistiefeier mit Teilnahme der Erstkommunionkinder aus 
Höhn, Höhn-Schönberg und Hellenhahn, 14.00 Seck Taufe 
von Thea Hastrich aus Seck, 14.30 Elsoff Taufe von Wagner 
Lasse aus Elsoff, 15.30 Seck Taufe von Hanna Schönberger 
aus Seck, 18.00 Rennerod Maiandacht
Montag, 17. Mai, 19.00 Waldmühlen Eucharistiefeier
Dienstag, 18. Mai, 19.00 Seck Maiandacht, 19.00 Neustadt 
Eucharistiefeier
Mittwoch, 19. Mai, 19.00 Oberrod Eucharistiefeier / Amt für 
Carla Kaiser / Amt für Ehel. Josef und Gertrud Schüssler / 
Amt für Ehel. Lorenz und Agnes Kaiser / Amt für Katharina 
Heep, 19.00 Hellenhahn Eucharistiefeier
Donnerstag, 20. Mai, 09.00 Höhn Eucharistiefeier, 18.00 
Schönberg Maiandacht im Pfarrgarten, 18.30 Rennerod 
Maiandacht, 19.00 Rennerod Eucharistiefeier / Jahramt für 
Pfarrer Gregor Pitton
Freitag, 21. Mai, 15.30 Schönberg Trauung des Brautpaa-
res René Sander - Natascha Kexel, Unnau, 19.00 Schön-
berg Eucharistiefeier, 19.00 Irmtraut Maiandacht, 19.00 
Seck Eucharistiefeier / Amt für Ehel. Franz und Antonie Gan-
dor und Sohn Franz / Jahramt für Willi Striedter

WÜNSCHE FÜR’S HOME-OFFICE?
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Teamwork
beginnt im Bad 
DIE BADGESTALTER begleiten 
Sie auf allen Stationen rund um 
die Badsanierung. Unser Fach-
betrieb koordiniert die gesamte 
Ausführung vom Erstgespräch  
bis zur Übergabe mit Termin- 
garantie. Sprechen Sie uns an.

DIE BADGESTALTER begleiten Sie auf allen 
Stationen rund um die Badsanierung. 
Unser Fachbetrieb koordiniert die gesam-
te Ausführung vom Erstgespräch bis zur 
Übergabe mit Termingarantie.

Sprechen Sie uns an.

Teamwork
beginnt
im Bad
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Unser Fachbetrieb koordiniert die gesam-
te Ausführung vom Erstgespräch bis zur 
Übergabe mit Termingarantie.

Sprechen Sie uns an.

Teamwork
beginnt
im Bad

Kruschel Heizung-Sanitär GmbH | Industriestraße 4 | 56472 Fehl-Ritzhausen
Telefon 02661 9827-0 | Telefax 02661 61255 | info@kruschel.info | www.kruschel.info

Unser neues Bad.
Alles top! 
Und komplett!

Heizung-Sanitär GmbH

Industriestraße 4
56472 Fehl-Ritzhausen

Tel.: 02661/9827-0
www.kruschel.info

WIR BERATEN 
SIE GERNE!

www.kruschel.info

Industriestr. 4 ● 56472 Fehl-Ritzhausen
Tel.: 02661/98270 ● info@kruschel.info

In Kooperation mit

www.uhr-landtechnik.de
Am Kirschbäumchen 10
56472 Fehl-Ritzhausen

Tel.: 02661/91050

www.ww-holzpellets.de
Schulweg 8 – 14

57520 Langenbach Am Sonntag keine Beratung

Tel.: 02661-626233 und kein Verkauf !

Unsere neue Heizung.
Perfekt installiert !
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Donnerstags: Jungenjungschar 18.30 Uhr online, anmelden 
unter Tel. 2093972.
Präsenz-Veranstaltungen finden mit den geltenden Hygiene-
Maßnahmen statt: Hygiene, Maske, Abstand,
Anmeldung zum Gottesdienst: 02661/9818109.
Unsere Gottesdienste werden live übertragen und können 
kostenlos und ohne Anmeldung auf Youtube unter EG Lan-
genbach verfolgt werden.

■■ CVJM und Landeskirchliche Gemeinschaft 
Lautzenbrücken/Nisterberg

Wir laden herzlich zu unseren Veranstaltungen in der Zeit 
vom 16.05.2021 bis 22.05.2021 ein.
Sonntag, 16.05.2021, 19.30 Uhr Bibelstunde in Lautzenbrü-
cken
Unsere Veranstaltungen werden nach dem Corona-Schutz-
konzept der EG durchgeführt:
Personen mit Erkältungssymptomen dürfen leider nicht teil-
nehmen. Am Eingang muss sich jeder die Hände desinfizie-
ren. Es darf nur ein medizinischer bzw. ein FFP2-Mund-
Nasen-Schutz verwendet werden. Dieser wird ab der 
Eingangstür auch während der Bibelstunde getragen. Achtet 
bitte außerdem auf den vorgeschriebenen Mindestabstand.
Bitte lasst euch von diesen Maßnahmen nicht abschrecken - 
wir freuen uns auf euch.
Weitere Informationen bei Tobias Schmidt (cvjm@cvjm-laut-
zenbruecken-nisterberg.de) oder Pred. Markus Haas (Tel. 
02661/2093972)
http://www.cvjm-lautzenbruecken-nisterberg.de

■■ Neuapostolische Kirche
Gemeinde Hof/Westerwald
Oststraße 2
56472 Hof/WW
Gottesdienste:
Sonntag 10:00 Uhr
Mittwoch 20:00 Uhr
Gäste sind herzlich willkommen.
Da nach den Vorgaben der Behörden nur eine begrenzte 
Anzahl von Gottesdienstteilnehmern erlaubt ist, werden die 
Gemeindemitglieder gebeten, sich mit dem Vorsteher oder 
den Priestern in Verbindung zu setzen. Die vorgeschriebe-
nen Hygiene-Standards (z.B. Maskenpflicht usw.) sind 
einzuhalten!
Hinweis zu besonderen Ereignissen:
Am Donnerstag, 13.05.2021, um 10:00 Uhr findet der Got-
tesdienst mit unserem Vorsteher, Priester Streicher in der 
Gemeinde Hof/Westerwald statt.
Am Sonntag, 16.05.2021, um 10:00 Uhr findet der Gottes-
dienst mit unserem Vorsteher, Priester Streicher in der 
Gemeinde Hof/Westerwald statt.
Am Sonntag, 23.05.2021, um 10:00 Uhr findet ein Übertra-
gungsgottesdienst mit unserem Stammapostel Schneider in 
der Gemeinde Hof/Westerwald statt.

■■ JesusStation Hof, evangelische Freikirche
Kontakt: info@JesusStation.de
Adresse: Schulstr. 7a, 56472 Hof (Eingang neben „Nah & 
Frisch“)

Wissenswertes

■■ Hilfe bei Schlafstörungen
Kostenfreie Online-Veranstaltung zum Thema „Schlafhy-
giene“ für Krebspatienten am 20. Mai ab 18 Uhr
Gesunder Schlaf ist wichtig - aber was ist das eigentlich 
genau? Unser Schlafbedürfnis ist individuell verschieden 
und so auch das Empfinden darüber, was einen gesunden 
Schlaf ausmacht. Dennoch gibt es ein paar Punkte, die für 
alle Menschen gleichermaßen gelten und deren gesundes 
Schlafpensum definieren. Denn: Studien zufolge kann sich 

Donnerstag, 20.05. 08:30 Sprechstunde in der Kontaktstelle 
Höhn
Donnerstag, 20.05. 16:00 Die Bücherei ist geöffnet von 
16:00 bis 18:00
Mit Maria durch den Mai
Im Marienmonat Mai laden wir Sie herzlich ein zum gemein-
samen Gebet an verschiedenen Orten in unserem Dorf.
Wir treffen uns am
13. Mai 2021 Christi Himmelfahrt 18.00 Uhr Ahlsberg
20.Mai 2021 18.00 Uhr Dorfkreuz in Oellingen
27. Mai 2021 18.00 Uhr Parkplatz „Betreutes Wohnen“
Kirchort St. Josef Schönberg
Mittwoch, 19.05. 19:45 Elternabend für die Eltern der dies-
jährigen Kommunionkinder in der Kirche in Höhn
„Ein Augenblick …im Mai“
Gemeinsam wollen wir auch im Marienmonat Mai zusam-
menkommen und gemeinsam beten: Wir treffen uns:
Ailertchen: Donnerstag, den 20.05. / 27.05. 18:00 Uhr
Erstes Treffen an der Kirche, danach wechselnde Orte im 
Dorf
Dreisbach: Montag, den 17.05. / 31.05. 18:00 Uhr
Wir treffen uns am Dorfgemeinschaftshaus.
Neuhochstein: Mittwoch, den 19.05. / 26.05. 18:00 Uhr
Achtung neuer Treffpunkt: Wir treffen uns am Bildstock in 
der Südstraße.
Schönberg: Maiandacht im Pfarrgarten
Donnerstag, 20.05. / 27.05. jeweils 18:00 Uhr

■■ Jehovas Zeugen, Versammlung 
Bad Marienberg

Königreichssaal 56472 Fehl- Ritzhausen, Am Kindergarten
Vor Ort finden vorerst keine Gottesdienste statt. Wir 
unterstützen die Maßnahmen zur Eindämmung der Fol-
gen aufgrund der Pandemie.
Wochenprogramm per ZOOM- und Telefonkonferenz
In dieser Woche haben wir kein gewöhnliches Wochenpro-
gramm, stattdessen findet ein Kreiskongress statt. Es wird 
uns am Sonntag, den 16. Mai per Zoom ein umfangreiches 
Programm anhand der Bibel dargeboten. Vorträge, die uns 
deutlich machen, dass wir auch unter schwierigen Umstän-
den freudig sein können, und wir nicht zulassen sollen, dass 
unser Herz „schwer beladen wird“, bilden den Rahmen fürs 
Vormittagsprogramm. Am Nachmittag werden Erfahrungsbe-
richte wiedergegeben.
In einer Vortragsreihe wird dargelegt, wie Jehova uns Freude 
schenkt bei der Unterstützung unserer Glaubensbrüder in 
schweren Zeiten.
Was es bedeutet „Jehova ständig vor Augen zu behalten“ ist 
das Thema des Schlussvortrags.
Lied und Gebet am Anfang und am Schluß rahmen das Pro-
gramm vom Kongress ab.
Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. 
Wenden Sie sich an einen Ihnen bekannten Zeugen Jehovas 
oder gehen Sie zur nachstehend aufgeführten Website
Detaillierte Informationen zu Jehovas Zeugen finden Sie auf 
www.jw.org,
Themenauswahl: Wer sind Jehovas Zeugen? Eine Hoffnung 
für die Zukunft.
Tips für Teenager. Ehe und Familie. Wissenschaft und Bibel. 
Der Glaube an Gott.
Die Bibel kann man online lesen mit umfangreichem Studi-
enmaterial.

■■ Evang. Gemeinde 
und CVJM Bad Marienberg-Langenbach

Marienberger Straße 6
Kontaktadresse:
Markus Haas,
Tel. 02661 / 2093972
Weitere Informationen zu 
unseren Gottesdiensten

Internet: www.cvjm-eg-langenbach.de
Sonntag: 16.05.2021, Gottesdienst 10:30 Uhr
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sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf negativ auf Gesund-
heit und Wohlbefinden auswirken.
Welche Faktoren und individuelle Verhaltensweisen sich 
eher günstig oder eben ungünstig auf den Schlaf auswirken 
können, erläutert Gabriel Lacourt, Oberarzt der psychiatri-
schen Institutsambulanz am Pfalzklinikum für Psychiatrie 
und Neurologie in Kaiserslautern, in seinem kostenfreien 
Online-Vortrag am 20. Mai ab 18 Uhr. Weitere Themen sind 
u. a. der natürliche Schlaf/Schlaf-Wach-Rhythmus sowie der 
Teufelskreis der Schlafstörungen.
Weitere Informationen zu dieser und weiteren Online-Veran-
staltungen der Krebsgesellschaft gibt es im Internet unter 
www.krebsgesellschaft-rlp.de/veranstaltungen/online-veran-
staltungen. Dort kann man sich auch direkt anmelden - oder 
sich per Telefon (02 61 / 98 86 50) oder E-Mail (koblenz@
krebsgesellschaft-rlp.de) an das Koblenzer Beratungszent-
rum wenden.
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